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A. Prüfungsauftrag 
 

1  Der Fachdienst Rechnungsprüfung des Kreises Recklinghausen hat uns am 18. Januar 
2024 als den vom Rechnungsprüfungsausschuss des 
 

Kreis Recklinghausen, Recklinghausen, 
(im Folgenden kurz „Kreis“) 

 
gewählten Abschlussprüfer gemäß § 116 Abs. 8 i.V.m. §§ 59 Abs. 3 und 102 Abs. 2 GO 
NRW beauftragt den Gesamtabschluss des Kreises Recklinghausen zum 31. Dezember 
2023 und den Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr 2023 zu prüfen.  
 
Die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses ergibt sich aus § 116 Abs. 1 GO 
NRW. 
 

2  Über Gegenstand, Art und Umfang sowie über das Ergebnis der von uns gemäß § 116 
Abs. 6 GO NRW und § 316 ff. HGB durchgeführten Prüfung erstatten wir den nachfol-
genden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungs-
berichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 
450 n.F. (10.2021)) erstellt wurde. Der Prüfungsbericht ist an den Fachdienst Rech-
nungsprüfung des Kreises Recklinghausen gerichtet. 
 

3  Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 
 

4  Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhält-
nis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 2 beigefügten Allgemei-
nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 maßgebend.  
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B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 
 

5  Unsere nachfolgenden Ausführungen nehmen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB vorweg 
Stellung zur Beurteilung der Gesamtlage des Kreises Recklinghausen im Gesamtab-
schluss und Gesamtlagebericht durch den Kämmerer; dabei gehen wir insbesondere auf 
die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Kreises Recklinghausen unter Berück-
sichtigung des Gesamtlageberichts ein.  
 
Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen wirtschaftlichen Beurteilung 
der Lage des Kreises Recklinghausen ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Gesamt-
abschlusses und des Gesamtlageberichts gewonnen haben. 
 

6  Bezüglich des Geschäftsablaufs mit den wichtigsten Ergebnissen im Haushaltsjahr 
2023 und der Gesamtlage des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten 
Aufgabenbereiche sind aus dem Gesamtlagebericht des Kreiskämmerers folgende 
Kernaussagen hervorzuheben: 

 
• Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach § 116 Abs. 1 Satz 2 GO NRW ist dem 

Gesamtabschluss in Ergänzung ein Gesamtlagebericht beizufügen. Gemäß 
§ 52 Abs. 1 KomHVO NRW soll dieser dazu dienen, dass durch den Gesamtab-
schluss vermittelte Bild der Gesamtvermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
entsprechend zu erläutern. 
 

• Die Städte und Gemeinden in der Metropole Ruhr sind seit Jahren strukturell unterfi-
nanziert. Das gilt in besonderer Weise auch für die zehn kreisangehörigen Städte des 
Kreises Recklinghausen, die allesamt am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilgenom-
men haben. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden keine Konsolidierungsbeiträge sei-
tens des Landes mehr geleistet und die Städte müssen den Haushaltsausgleich aus 
eigener Kraft erreichen. 
 

• Im Haushaltsjahr 2023 schließt die Gesamtergebnisrechnung des Kreises Reckling-
hausen mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 28,1 Mio. € ab. Das den an-
deren Gesellschaftern zuzurechnende Ergebnis beträgt -9,3 Mio. €. 
 

• Die Bilanzsumme des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2023 beträgt 
862,12 Mio. € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 45,83 Mio. € erhöht. Die Ak-
tivseite setzt sich aus der Bilanzierungshilfe mit 12,65 Mio. €, dem Anlagevermögen 
mit 466,96 Mio. €, dem Umlaufvermögen mit 339,91 Mio. € und den ARAP mit 
42,61 Mio. € zusammen. Die Passivseite setzt sich aus dem Eigenkapital mit 
278,92 Mio. €, den Sonderposten mit 127,09 Mio. €, den Rückstellungen mit 
309,15 Mio. €, den Verbindlichkeiten mit 135,94 Mio. € und den PRAP mit 
11,02 Mio. € zusammen.  
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7  Zu der künftigen Entwicklung des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständig-
ten Aufgabenbereiche mit den wesentlichen Chancen und Risiken enthält der Gesamt-
lagebericht folgende Kernaussagen: 
 
• Der Kreis Recklinghausen ist Eigentümer der Altlastenfläche WASAG und damit ver-

antwortlich für die Sanierung, den Rückbau und die Sicherung des Geländes. Auf-
grund eines Antrages des Kreises Recklinghausen auf Aufnahme in den Maßnah-
menplan des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) wurde 
seitens des AAV eine Kostenübernahme der Altlast WASAG signalisiert. Zu diesem 
Zweck hat der Kreis Recklinghausen mit dem AAV einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag abgeschlossen.  
 
Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der AAV die anfallenden Kosten für den Zeit-
raum der Errichtungsphase übernehmen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten 
und Installation der Sanierungsanlagen ist eine Kostenübernahme durch den AAV 
noch ungewiss. Die Höhe der jährlichen Betriebskosten ist abhängig von der Art und 
der Anzahl der Sanierungsanlagen und der Anzahl der Beobachtungsbrunnen. Es 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Anlagen dauerhaft betrieben 
werden müssen. Für die Haushaltswirtschaft des Kreises besteht zukünftig durch die 
hierdurch zu erwartenden Ewigkeitskosten der Betriebsphase ein Risiko von erhebli-
chen Auswirkungen.  
 
Für die Rückstellungsbildung bzw. -erhöhung ist zunächst der Zeitraum der Errich-
tungsphase zugrunde gelegt worden, weil in dieser Zeit sowohl die Grundwasser-
messstellen gebaut, als auch die zukünftigen dauerhaften Sanierungsanlagen ge-
plant werden. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten mit Beginn der Betriebsphase ist 
eine seriöse Schätzung der zukünftigen dauerhaften Folgekosten möglich. Gegen 
Ende 2024/Anfang 2025 wird eine gutachterliche Stellungnahme mit Ermittlung der 
jährlich zu erwartenden Betriebskosten zur Verfügung stehen. Die jährlich zu erwar-
tenden Betriebskosten wären dann – ähnlich der aktuell ermittelten Kosten – auf-
wandswirksam und somit ergebnisverschlechternd in die Rückstellung einzubuchen. 
Insofern droht dem Kreis ein massiver Eigenkapitalverlust. 
 

• Die Gewinnung und Bindung von Nachwuchskräften stellen vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels und des Fachkräftemangels eine zunehmend herausfor-
dernde Aufgabe dar. Der Kreis reagiert vor allem mit der Ausbildung eigener Nach-
wuchskräfte, einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ausbildungsmarketings 
und individueller Entwicklungsmöglichkeiten. 
 

• Die zunehmende Nutzung neuer Informationstechnologien birgt eine Reihe von Risi-
ken: Cyberangriffe könnten dazu führen, dass sensible Daten verloren gehen oder 
unzugänglich werden, was die Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Ein 
weiteres bedeutendes Risiko ist der Betriebsausfall, der insbesondere durch 
Ransomware-Angriffe verursacht werden kann. Diese Angriffe können IT-Systeme 
lahmlegen und den Betrieb der Behörde für Stunden oder sogar Tage stören. Um den 
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Risiken entgegenzuwirken, wird kontinuierlich an umfassenden Sicherheitsstrategien 
und präventiven Maßnahmen gearbeitet. Für 2025 ist zudem eine externe IT-Prüfung 
angesetzt. 

 
• Die umfassende Sanierung des Kreishauses liegt bisher sowohl finanziell als auch 

zeitlich im Rahmen. Da sich diese jedoch noch über ca. fünf Jahre erstrecken wird, 
kann es aufgrund von volatilen Materialkosten, Lieferengpässen, steigenden Energie-
kosten etc. zu unvorhergesehenen Kostensteigerungen kommen. 

 
• Als Folge des Ukrainekrieges flüchten derzeit nach wie vor sehr viele Menschen in 

umliegende Länder und suchen dort Sicherheit und Hilfe. Hierdurch kommen auch 
viele flüchtende Personen im Kreis Recklinghausen an. Grundsätzlich fällt die  
Zuständigkeit zur Aufnahme und Unterbringung der geflüchteten Personen in den Be-
reich der kreisangehörigen Städte. Im Rahmen einer kommunalen Solidargemein-
schaft unterstützt der Kreis Recklinghausen dennoch auch im Bedarfsfall mit zusätz-
lichen Hilfeleistungen (z.B. Bereitstellung von Unterkünften und deren Ausstattung für 
kurzfristig notwendige Unterbringungen). Eine Erstattung für diese entstandenen Auf-
wendungen ist seitens des Bundes bisher nicht erfolgt. 
 

• Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (Kon-
TraG) werden Risiken bei der Vestischen Straßenbahnen GmbH zweimal jährlich 
durch eine Risikoinventur systematisch identifiziert, analysiert und fortgeschrieben. 
Alle erfassten Risiken werden nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe 
eingestuft, die Auswirkungen beschrieben und Maßnahmen eingeleitet. Neben stark 
steigenden Energiekosten und weiteren Dieselpreiserhöhungen stellt die im Europä-
ischen Rat verabschiedete EU-Richtlinie „Clean Vehicles Directive“ ein bedeutendes 
Unternehmensrisiko dar. Diese EU-Richtlinie ist zeitgerecht zum 2. August 2021 
durch das SaubFahrzeugBeschG in nationales Recht umgesetzt worden. In diesem 
SaubFahrzeugBeschG werden bestimmte Beschaffungsquoten für saubere und 
emissionsfreie Fahrzeuge gefordert. So müssen bei allen Fahrzeugbeschaffungen 
(Kauf, Leasing oder Anmietung) nach dem 2. August 2021 bis zum 31. Dezember 
2025 eine Quote von mindestens 45 % und danach bis zum 31. Dezember 2030 eine 
Quote von 65 % an „sauberen“ Linienbussen gemäß RL 2014/94/EU erfüllt werden. 
Von diesen „sauberen“ Fahrzeugen müssen wiederum die Hälfte „emissionsfreie“ 
Fahrzeuge sein. 

 
 

8  Auf Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen, der 
in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse sowie der von uns im Rah-
men der Prüfung des Gesamtabschlusses durchgeführten Analysen ergeben sich aus 
unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Kämmerers des Kreises 
Recklinghausen zur Gesamtlage des Kreises Recklinghausen.  
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung 
 

9  Gemäß § 116 Abs. 8 GO NRW sind der Gesamtabschluss (bestehend aus Gesamter-
gebnisrechnung, Gesamtbilanz, Gesamtanhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapi-
talspiegel) zum 31. Dezember 2023 sowie der Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr 
2023 Gegenstand der Prüfung. Der Gesamtabschluss und der Gesamtlagebericht sind 
nach den jeweils gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) und nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land 
Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufzustellen. 
 

9 Der Landrat trägt die Verantwortung für  

• die in der Rechnungslegung enthaltenen Aussagen und  

• die uns gegenüber als Gesamtabschlussprüfer gemachten Angaben. 

 
10 Unsere Aufgabe als Gesamtabschlussprüfer ist es,  

• die Aussagen in der Rechnungslegung,  

• die vorgelegten Unterlagen sowie 

• die gemachten Angaben  
 
im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 
 

11 Die Prüfung des Gesamtabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob dieser unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des 
Kreises vermittelt und ob die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften 
und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 
 
Die Prüfung hat sich ferner auf die Abgrenzung des Konsolidierungskreises, die Ord-
nungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse, die kon-
zerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung sowie die Vollständigkeit des Gesamtab-
schlusses erstreckt. 
 

12 Der Gesamtlagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Gesamtabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob der Ge-
samtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Gesamtlage der Stadt vermit-
telt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung im Gesamtlagebericht zutreffend dargestellt sind. 
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Art und Umfang der Prüfung 
 

13 Wir haben unsere Gesamtabschlussprüfung gemäß § 116 Abs. 8 i.V.m. §§ 59 Abs. 3 
und 102 Abs. 2 GO NRW und entsprechend den §§ 316 ff. HGB sowie unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Gesamtlagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des internen rechnungslegungsbezogenen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
des Kämmerers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses 
und des Gesamtlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. 

 
14 Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte Gesamtabschluss zum 31. De-

zember 2022. Der Vorjahresabschluss wurde durch uns am 6. Oktober 2023 mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

 
15 Unsere Prüfungsstrategie wurde auf Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes 

entwickelt. Danach ist die Abschlussprüfung darauf auszurichten, dass Prüfungsaussa-
gen mit hinreichender Sicherheit getroffen werden können. Ziel der Prüfung ist die Ent-
deckung wesentlicher Fehler. Dabei haben wir uns Informationen über den Kreis und 
sein Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu 
erkennen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Gesamtabschluss und Gesamtlage-
bericht auswirken können. Unsere Prüfungshandlungen haben wir unter Berücksichti-
gung der Bedeutsamkeit der einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche, der 
identifizierten bedeutsamen Risiken und der Beurteilung der insgesamt eingerichteten 
internen Kontrollen festgelegt. Soweit wir aufgrund funktionsfähiger Kontrollsysteme von 
der Richtigkeit der zu prüfenden Daten ausgehen konnten, wurde die Untersuchung von 
Einzelvorgängen eingeschränkt. Soweit ein Teilbereich als bedeutsam eingestuft wor-
den ist, sind für diesen Teilbereich entsprechend den berufsrechtlichen Vorgaben die 
Rechnungslegungsinformationen sowie gegebenenfalls einzelne Kontensalden, Ge-
schäftsvorfälle oder Abschlussangaben geprüft worden. 
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16 Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu fol-
genden Schwerpunkten der Prüfung: 
 
• Durchführung der Kapitalkonsolidierung 

• Entwicklung des Ausgleichspostens für Anteile anderer Gesellschafter (Minderhei-
ten) 

 
17 Die Prüfung des Gesamtlageberichts erfolgte auf Grundlage der bei unserer Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse über die innewohnenden Risiken und das interne Kontroll-
system sowie unter Berücksichtigung der internen Organisation und der Erfolgsfaktoren 
des Kreises. Wir haben darüber hinaus die Datenerfassung und -aufbereitung im  
Gesamtlagebericht, die Plausibilität der Prognoseannahmen sowie die richtige und voll-
ständige Wiedergabe der Vorgänge nach Abschluss des Berichtsjahres untersucht. 

 
19 Unsere Prüfungsarbeiten haben wir in den Monaten September und Oktober 2024 in 

unserer Niederlassung in Düsseldorf durchgeführt. 
 

20 Der Kreiskämmerer sowie die uns benannten Personen haben die von uns gemäß § 320 
Abs. 2 HGB geforderten Auskünfte und Nachweise bereitwillig, vollständig und rechtzei-
tig erteilt. Einzelheiten über die Durchführung der Prüfung wurden von uns nach Art, 
Umfang und Ergebnis in unseren Arbeitspapieren festgehalten. 
 

21 Der Kreiskämmerer bestätigte uns die Vollständigkeit von Buchführung, Gesamtab-
schluss und Gesamtlagebericht in einer schriftlichen Erklärung; er hat hierin ferner  
erklärt, dass der Gesamtlagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für 
die Beurteilung der Gesamtlage des Kreises wesentlichen Gesichtspunkte enthält. 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Konzernrechnungslegung 
 
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Gesamtabschluss 
 
1. Konsolidierungskreis 
 

22 Gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlus-
ses die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtli-
cher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss des Kreises zu konsolidieren, 
sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nicht anderes bestimmt ist.  
 
Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sind 
nach § 51 Abs. 1 KomHVO NRW im Rahmen der Vollkonsolidierung in den Gesamtab-
schluss einzubeziehen. Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts sind im 
Wege der Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss einzubeziehen, wenn der Kreis 
entweder die einheitliche Leitung ausübt oder bestimmte Kontrollmöglichkeiten gemäß 
§ 51 Abs. 2 KomHVO NRW hat, sie also einen beherrschenden Einfluss ausübt. 
 

23 Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem Einfluss des Kreises sind  
gemäß § 51 Abs. 3 KomHVO NRW im Wege der Equity-Bewertung in den Gesamtab-
schluss einzubeziehen. Dabei wird regelmäßig das Vorliegen eines maßgeblichen Ein-
flusses bei einem Stimmrechtsanteil ab 20 % widerlegbar vermutet. 
 

24 Verselbstständigte Aufgabenbereiche, die für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Kommune zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind, brauchen 
gemäß § 116b GO NRW nicht in den Gesamtabschluss einbezogen zu werden.  
 

25 In den Gesamtabschluss sind neben dem Kreis Recklinghausen folgende Tochterunter-
nehmen als verselbstständigte Aufgabenbereiche im Rahmen der Vollkonsolidierung 
einzubeziehen: 
 

• Vestische Straßenbahnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Herten 

• Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen 
mbH (VGV), Recklinghausen 
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2. Ordnungsmäßigkeit der einbezogenen Abschlüsse 
 

26 Der Jahresabschluss des Kreises Recklinghausen zum 31. Dezember 2023 ist durch 
uns geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. 
Er ist hinsichtlich der Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden unverändert der Konso-
lidierung zugrunde gelegt worden. 
 

27 Die Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbstständigten 
Aufgabenbereiche sind durch andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft und  
jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. 
 

28 Soweit erforderlich, sind Anpassungen der Jahresabschlüsse der einbezogenen ver-
selbstständigten Aufgabenbereiche an die Bilanzierungsgrundsätze des Kreises Reck-
ling-hausen ordnungsmäßig vorgenommen worden. 
 
 
3. Gesamtabschlussstichtag 
 

29 Der Gesamtabschluss ist auf den Stichtag des Jahresabschlusses des Kreises Reckling-
hausen, den 31. Dezember 2023, aufgestellt worden. Dies entspricht dem Abschluss-
stichtag der einbezogenen verselbstständigten Aufgabenbereiche. 
 
 
4. Konsolidierungsgrundsätze 
 
4.1 Konzernbuchführung 
 

30 Der Gesamtabschluss ist mittels Excel aufgestellt worden. Die Konsolidierungsbuchun-
gen sind im Einzelnen belegt und nachprüfbar. Die Gesamtbilanz und die Gesamtergeb-
nisrechnung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den sonstigen ortsrechtli-
chen Bestimmungen. 
 
4.2  Kapitalkonsolidierung 
 

31 Die Kapitalkonsolidierung wurde gemäß § 51 Abs. 1 KomHVO NRW i.V.m. § 301 Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 HGB in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) zum 1. Januar 2010 (fiktiver 
Erwerbsstichtag) nach der Neubewertungsmethode durchgeführt.  
 
Im Rahmen der Erstkonsolidierung wurden in Höhe von 20.137 T€ stille Reserven 
(20.578 T€) aufgedeckt und Bewertungsanpassungen (- 441 T€) vorgenommen. Hier-
von entfielen 4.654 T€ auf den Minderheitenanteil (23,11 %).  
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Der bei der Erstkonsolidierung entstandene aktivische Unterschiedsbetrag in Höhe von 
4.951 T€ wurde direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (Ausweis als nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag). 
 
4.3 Schuldenkonsolidierung 
 

32 Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung sind Forderungen und Verbindlichkeiten des in 
den Gesamtabschluss einbezogenen Kreises und der verselbstständigten Aufgabenbe-
reiche miteinander verrechnet worden. 
 
4.4 Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
 

33 Bei der Konsolidierung der Aufwands- und Ertragsposten sind insbesondere Erträge aus 
öffentlich-rechtlichen sowie privaten Leistungsentgelten mit Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen verrechnet worden. 
 
4.5 At Cost 
 

34 Die nicht in den Gesamtabschluss einbezogenen Unternehmen werden vollständig und 
in ihrer Höhe mit den jeweils fortgeführten Anschaffungskosten in der Gesamtbilanz zum 
31. Dezember 2023 ausgewiesen. 
 
 
5. Gesamtabschluss 
 

35 Der Gesamtabschluss des Kreises Recklinghausen zum 31. Dezember 2023 wurde ent-
sprechend den für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften ein-
schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen aufgestellt.  
 

36 Der Gesamtabschluss ist ordnungsmäßig aus den einbezogenen Abschlüssen abgelei-
tet worden; dabei entsprechen die angewandten Konsolidierungsmethoden den gesetz-
lichen Vorschriften. Die Konsolidierungsbuchungen sind zutreffend fortgeführt worden. 
 

37 Der Gesamtanhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. 
Der Konsolidierungskreis, die Konsolidierungsmethoden sowie die auf die Posten der 
Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden sind ausreichend und zutreffend erläutert worden.  
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6. Gesamtlagebericht  
 

38 Der Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr 2023 des Kreises Recklinghausen  
entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Gesamtlagebericht steht mit dem Gesamt-
abschluss und den durch uns als Prüfer des Gesamtabschlusses im Rahmen der  
Prüfungen gewonnenen Erkenntnissen in Einklang.  
 

39 Der Gesamtlagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Gesamtlage 
des Kreises Recklinghausen. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Gesamtentwick-
lung des Kreises sind im Gesamtlagebericht zutreffend dargestellt. Die gemäß § 52 
Abs. 1 KomHVO NRW erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend. 
 

40 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres ein-
getreten sind und Auswirkungen auf den Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2023 
gehabt hätten, haben nach den uns erteilten Auskünften und unseren Erkenntnissen 
nicht vorgelegen, sodass hierüber nicht zu berichten gewesen ist. 
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II. Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 
 
1. Feststellung zur Gesamtaussage 
 

41 Der Gesamtabschluss des Kreises Recklinghausen zum 31. Dezember 2023 vermittelt 
insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsge-
samtlage des Kreises Recklinghausen. 
 
 
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 

42 Der Gesamtanhang enthält eine einzelpostenbezogene Darstellung der grundlegenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 
 

43 Der Gesamtabschluss des Kreises Recklinghausen zum 31. Dezember 2023 ist auf der 
Basis folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden: 
 
• Die Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit betreffen 

die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultieren-
den Belastungen der Gemeinde der Haushaltsjahre 2020 und 2021 nach dem NKF-
COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). 

 
• Für sämtliche zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbare und am Abschluss-

stichtag vorliegende Verpflichtungen sind Rückstellungen in angemessener Höhe 
gebildet worden. Basis für die Bewertung sind Verträge, Berechnungen und Kosten-
schätzungen gewesen. 

 
• Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist nach versicherungsma-

thematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5 % erfolgt. 
Als Grundlagen für die Bewertung haben die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck 
sowie die Aufstellung der aktiven Beamten und deren Besoldungsgruppe gedient. 

 
• Der Kreis weist zum Bilanzstichtag Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 

von 12,3 Mio. € (im Vorjahr 12,0 Mio. €) aus. Die Bewertung dieser Rückstellungen 
erfolgt gem. § 37 Abs. 3 S. 2 KomHVO in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten 
zum Zeitpunkt der Sanierungs- und Nachsorgemaßnahmen.  

 
Hierzu führen wir Folgendes aus: 

 
Bereits in den 1990er Jahren wurden mehrere Erkundungen auf dem Gelände der 
ehemaligen „WASAG“ (Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft) in 
Haltern-Sythen durchgeführt und im Zuge dessen Sprengstoffrückstände im Grund-
wasser gefunden. 
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Es gab und gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass durch die zwischen und nach den 
Weltkriegen fortgeführte Produktion von zivilen Sprengstoffen signifikante Boden-
verunreinigungen stattgefunden haben, so dass als Verursacher ausschließlich die 
militärische Sprengstoffproduktion in Frage kommt. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches 
kann für die durch die militärische Sprengstoffproduktion verursachten Boden- und 
Grundwasserbelastungen nicht in Anspruch genommen werden, da nach § 1 
Abs. 1 Nr.1 des Allgemeinen Kriegsfolgegesetzes (AKG) Ansprüche gegen das 
Deutsche Reich erlöschen, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Nach 
Auffassung der höchstrichterlichen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung er-
fasst dies auch Ansprüche auf Störungsbeseitigung wegen Altlasten nach dem 
BBodSchG, so dass als Sanierungsverantwortliche ausschließlich der jeweilige 
Grundstückseigentümer in Betracht kommt. 
 
Durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Jahre 2000 wurde 
die bodenschutzrechtliche Verantwortung der Grundstückseigentümer allerdings 
auf den Verkehrswert von Grundstücken nach der Sanierung beschränkt (hier: 5,5 
Mio. €). Ist dieser Wert erreicht, muss die Untere Bodenschutzbehörde die Kosten 
für weitere Maßnahmen übernehmen (hier: der Kreis Recklinghausen). 
 
Da der damalige Grundstückseigentümer, die Sythengrund Wasagchemie Grund-
stücksverwertungsgesellschaft mbH (Sythengrund) bis zur Eigentumsübertragung 
auf den Kreis Recklinghausen diesen Höchstbetrag erreicht hatte und somit als 
Sanierungsverantwortliche für weitere durchzuführende Maßnahmen ausschied, 
hat der Kreistag nach intensiven Verhandlungen mit der Sythengrund im Juni 2016 
dem Kauf des weiterhin mit der Rüstungsaltlast versehenen Geländes zu einem 
Preis von einem symbolischen Euro zugestimmt. Mit Vertrag vom 16. September 
2016 kaufte der Kreis Recklinghausen schließlich das WASAG-Gelände, die Ei-
gentumsumschreibung im Grundbuch erfolgte schließlich im Dezember 2019. 
 
Das im Mai 2017 erstellte Gutachten der ahu AG Wasser Boden Geomatik, 
Aachen, veranschlagte Gesamtkosten für Sanierungs- und Sicherungsmaßnah-
men in einer Bandbreite von 16,0 Mio. € bis 19,0 Mio. € und laufenden Betriebs-
kosten von rd. 6,0 Mio. € pro Jahr. Mit Antrag vom 6. September 2017 hat der Kreis 
Recklinghausen beim Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) 
einen Antrag auf Aufnahme in den Maßnahmenplan des AAV gestellt. Nachdem 
der AAV zugesichert hatte, die Kosten der Sanierungsuntersuchung und der Alt-
lastensanierung bis zur Errichtung einer Sanierungsanlage mit 80 % zu überneh-
men, wurde die Rückstellung zum 31. Dezember 2017 mit 12,8 Mio. € bewertet.  
  



16 25034/uk 
______________________________________________ ES Treuberater __________ 

 

Nachdem der Kreis dann im Jahr 2019 mit Eintragung in das Grundbuch auch 
zivilrechtlicher Eigentümer des WASAG-Geländes geworden war, wurde der Ver-
trag mit dem AAV am 9. April 2020 rechtskräftig geschlossen. Darin wurde verein-
bart, dass die mit 5,2 Mio. € kalkulierten Kosten für Sanierungs-untersuchungen, 
die Erstellung eines Sanierungsplans und eines Rückbau-konzeptes sowie Maß-
nahmen zur Grundwassersicherung zu 80 % vom AAV übernommen werden. Der 
Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. 
 
Nach Kalkulation der in absehbarer Zeit anstehenden Sanierungskosten wurde für 
die Errichtungsphase eine Rückstellung für Sicherungs- und Sanierungsmaßnah-
men in Höhe von 3,8 Mio. €, für Betriebskosten während der Errichtungsphase in 
Höhe von 6 Mio. €, für die Kampfmittelräumung in Höhe von 0,5 Mio. € und für den 
Gebäudeabriss in Höhe von 2,5 Mio. € gebildet. Insgesamt beträgt die Summe der 
Rückstellung 12,8 Mio. €. Davon wurden bereits insgesamt 2,7 Mio. € (davon ent-
fallen 1,1 Mio. € auf das Berichtsjahr 2023) der Rückstellung in Anspruch genom-
men. 
 
Im Rahmen der Stilllegung der Sprengstofffabrik wurde ein weiterer, bisher unbe-
kannter Grundwasserschaden entdeckt, für den der bisherige Grundstückseigen-
tümer verantwortlich gemacht werden konnte. Nach aufwendigen Vertragsver-
handlungen wurde mit dem ehemaligen Grundstückseigentümer ein Vergleichs-
vertrag geschlossen, der die Ablöse der Sanierungsverpflichtung gegen eine Aus-
gleichszahlung in Höhe von 1,2 Mio. € vorsieht. Da die Ablösesumme zweckge-
bunden ist für die Sanierung der Altlast wurde diese vollständig der Rückstellung 
zugeführt.  
 
Somit beträgt der Wert der Rückstellung aktuell 11,3 Mio. € (im Vorjahr:  
11,2 Mio. €) und wird seitens des Kreises weiterhin als begründet bewertet. Erst 
mit Abschluss der Errichtungsphase ist eine konkrete Schätzung der zukünftigen 
dauerhaften jährlichen Folgekosten der sich anschließenden Betriebsphase mög-
lich. Auf das Risiko der dadurch notwendigen weiteren Rückstellungszuführungen 
wird im Lagebericht des Kreises Recklinghausen hingewiesen. 
 
Weitere Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten bestehen zum Bilanzstich-
tag in Höhe von 1,0 Mio. € (im Vorjahr 0,7 Mio. €). 

 
 

3. Änderungen in den wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 

43 Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 
wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) blieben gegen-
über dem Vorjahr unverändert. 
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E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 

44 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Kreis Recklinghausen, Recklinghausen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Gesamtabschluss des Kreises Recklinghausen, Recklinghausen und sei-
ner verselbständigten Aufgabenbereiche – bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung 
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023, der Gesamtbilanz zum 
31. Dezember 2023, dem Gesamtanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden, sowie der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapi-
talspiegel – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Gesamtlagebericht des Kreises 
Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufgabenbereiche für das Haushaltsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), der Kommunalhaushaltsver-
ordnung (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
gesamtlage des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufgaben-
bereiche zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Gesamtertragslage für das Haus-
haltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und 

 
• vermittelt der beigefügte Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufgabenbe-
reiche. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Gesamtlagebericht in Einklang 
mit dem Gesamtabschluss, entspricht den Vorschriften der Gemeindeordnung und 
der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses und des Gesamtlage-
berichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Kreis Recklinghausen und seiner verselbstän-
digten Aufgabenbereiche unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamt-
lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Gesamtabschluss und den 
Gesamtlagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, 
der den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamt-
lage des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufgabenbereiche ver-
mittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irr-
tümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufga-
benbereiche zur Fortführung seiner Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung seiner Aufga-
ben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzu-
geben. 
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Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtla-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Recklinghau-
sen und seiner verselbständigten Aufgabenbereiche vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Ge-
meindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Gesamtlageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Gemeindeordnung 
und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Gesamtla-
gebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses 
und des Gesamtlageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufga-
benbereiche vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vor-
schriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundes-
landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un-
sere Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW und unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen und Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Gesamtab-
schlusses und Gesamtlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen. 
  



20 25034/uk 
______________________________________________ ES Treuberater __________ 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Gesamtabschluss und im Gesamtlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Gesamtlagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzli-
chen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerun-

gen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kreises 
Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufgabenbereiche zur Fortführung 
ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Gesamt-
abschluss und im Gesamtlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese  
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Kreis Recklinghausen und 
seine verselbständigten Aufgabenbereiche die stetige Aufgabenerfüllung nicht  
sicherstellen können. 
 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Gesamtabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Gesamtabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss  
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
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und Ertragsgesamtlage des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten 
Aufgabenbereiche vermittelt. 

 
• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungs-

informationen des Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufga-
benbereiche ein, um Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtla-
gebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und 
Durchführung der Gesamtabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwor-
tung für unsere Prüfungsurteile. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Gesamtlageberichts mit dem Gesamtabschluss, 

seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Kreises Recklinghausen und seiner verselbständigten Aufgabenbereiche. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestell-

ten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den  
zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Düsseldorf, 11. Oktober 2024 
 

EversheimStuible Treuberater GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

Schellhorn Fuchs
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

 
 
 
 
 
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü-
fungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des 
Gesamtabschlusses und/oder des Gesamtlageberichts in einer von der bestätigten Fassung ab-
weichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestä-
tigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

gez. Schellhorn gez. Fuchs
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Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 

Bestätigungserklärung: 

Gemäß § 53 Absatz 1 KrO NRW i. V. m. § 116 Absatz 1 und § 95 Absatz 5 GO NRW 

ist der vom Kämmerer aufgestellte Gesamtabschluss vom Landrat zu bestätigen. 

 

Aufgestellt: 

 

Recklinghausen, 30.08.2024 

 

 

Dominik Schad, Kreiskämmerer  

 

 

 

Bestätigt: 

 

Recklinghausen, 30.08.2024 

 

 

Bodo Klimpel, Landrat 
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Gesamtergebnisrechnung 
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Gesamtergebnisrechnung 

Ertrags- und Aufwandsarten 
Ergebnis 

31.12.2023 
EUR 

Ergebnis 
31.12.2022 

EUR 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 24.047.555,05 22.329.640,64
2 + Zuwendungen und allgemeine Umla-

gen 
527.496.887,40 503.454.507,79

3 + Sonstige Transfererträge 36.685.152,22 31.547.964,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.899.480,76 90.711.990,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.967.163,84 5.545.573,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumla-

gen 
738.196.447,99 676.007.494,97

7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.832.075,17 38.868.394,92
8 + Aktivierte Eigenleistungen 15.836,80 6.229,44
9 +/- Bestandsveränderungen  0,00 0,00
10  = Ordentliche Gesamterträge 1.466.140.599,23 1.368.471.795,13
11 - Personalaufwendungen 179.897.165,19 175.066.340,30
12 - Versorgungsaufwendungen 9.666.869,04 12.962.108,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen 
121.221.873,09 116.016.328,05

14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.773.409,59 23.249.537,42
15 - Transferaufwendungen 1.037.911.603,38 929.198.400,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  77.446.181,88 75.824.689,27
17  = Ordentliche Gesamtaufwendungen 1.449.917.102,17 1.332.317.403,91
18  = Ordentliches Gesamtergebnis  

(= Zeilen 10 und 17)  
16.223.497,06 36.154.391,22

19 + Finanzerträge 6.310.398,72 315.604,11
20 + Erträge aus assoziierten Unternehmen 0,00 0,00
21 - Finanzaufwendungen  3.679.776,78 3.774.288,42
22 - Aufwendungen aus assoziierten Unter-

nehmen  
0,00 0,00

23 = Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 
und 22)  

2.630.621,94 -3.458.684,31

24 = Gesamtergebnis der laufenden Ge-
schäftstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 23)  

18.854.119,00 32.695.706,91

25 + Außerordentliche Erträge  0,00 0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
27 = Außerordentliches Gesamtergebnis 

(= Zeilen 25 und 26)  
0,00 0,00

28 = Gesamtjahresergebnis lt. Ergebnis-
rechnung (= Zeilen 24 und 27) 

18.854.119,00 32.695.706,91

29  Anderen Gesellschaftern zuzurechnen-
des Ergebnis  

9.256.788,54 8.017.059,16

30 = Gesamtjahresergebnis des Kreises 
Recklinghausen lt. Bilanz 
(= Zeilen 28 und 29)  

28.110.907,54 40.712.766,07
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Gesamtbilanz zum 

31. Dezember 2023 
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Aktiva 

Bilanzposten 
31.12.2023 

EUR 
31.12.2022 

EUR 
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindli-
chen Leistungsfähigkeit 

12.645.547,49 12.645.547,49

1. Anlagevermögen  466.956.112,01 443.133.135,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  1.874.998,95 1.630.359,57
1.2 Sachanlagen 424.131.121,86 415.008.027,04

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksglei-
che Rechte 

32.531.047,21 32.429.181,03

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche 
Rechte  

196.176.246,16 193.240.723,27

1.2.3 Infrastrukturvermögen 105.871.023,09 106.435.500,99
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 24.486.065,70 24.482.765,70

1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens 81.384.957,39 81.952.735,29

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden  129.800,47 134.090,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.326,00 5.326,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 44.079.538,09 37.839.591,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.646.927,09 23.063.844,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 22.691.213,75 21.859.769,15
1.3 Finanzanlagen 40.949.991,20 26.494.749,30
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 125.274,07 125.274,07
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen 0,00 0,00
1.3.3 Übrige Beteiligungen 1.598.768,87 1.551.768,87
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 36.969.038,45 21.969.038,45
1.3.5 Ausleihungen 2.256.909,81 2.848.667,91
2. Umlaufvermögen 339.906.405,89 322.011.314,82

2.1 Vorräte: Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, 
unfertige Leistungen

3.831.578,37 3.744.361,21

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände 

121.651.595,50 124.592.345,57

2.3 Liquide Mittel 214.423.232,02 193.674.608,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 42.614.172,29 38.504.835,35

Summe 862.122.237,68 816.294.833,57
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Passiva 

Bilanzposten 
31.12.2023 

EUR 
31.12.2022 

EUR 
1. Eigenkapital 278.915.278,31 250.342.159,31
1.1 Allgemeine Rücklage 47.651.862,53 45.570.630,51
1.2 Sonderrücklage 125.274,07 125.274,07
1.3 Ausgleichsrücklage 191.407.416,11 152.775.882,06

1.4 Gesamtjahresergebnis des Kreises Reck-
linghausen 

28.110.907,54 40.712.766,07

1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer 
Gesellschafter 

11.619.818,06 11.157.606,60

2. Sonderposten 127.093.095,11 124.956.890,71
2.1 Sonderposten für Zuwendungen 121.121.983,19 119.361.061,58

2.2 Sonderposten für Beiträge 0,00 0,00

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.547.206,15 1.498.949,43
2.4 Sonstige Sonderposten 4.423.905,77 4.096.879,70
3. Rückstellungen 309.149.511,34 304.142.490,68
3.1 Pensionsrückstellungen 235.571.457,00 234.544.136,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlas-
ten 

12.301.377,53 11.978.919,14

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.499.600,36 1.139.080,36
3.4. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen 59.777.076,45 56.480.355,18
4. Verbindlichkeiten 135.941.603,69 128.719.785,90
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen 

93.035.935,95 87.080.850,68

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung 

3.043.572,37 3.243.374,99

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

12.118.755,23 11.264.556,32

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 23.352.937,12 22.963.257,12
4.6 Erhaltene Anzahlungen 4.390.403,02 4.167.746,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung  11.022.749,23 8.133.506,97
Summe 862.122.237,68 816.294.833,57

  

Anlage 1 / 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtanhang 
  

Anlage 1 / 10



   

Allgemeine Hinweise 

Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG NRW) ermöglicht nach § 116a 
Absatz 1 GO NRW die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtab-
schlusses. 

Die Kreisverwaltung beabsichtigt, trotz Vorliegen der Befreiungstatbestände an der Er-
stellung des Gesamtabschlusses bis auf weiteres festzuhalten, dies wurde in der Be-
richtsvorlage vom 23.06.2020 dem Kreistag mitgeteilt. 

Die Kreisverwaltung Recklinghausen erstellt für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres, neben einem Jahresabschluss, auch einen Gesamtabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Aufstellung des ersten Gesamt-
abschlusses ist gemäß § 2 NKF Einführungsgesetz NRW erstmalig zum 31. Dezember 
2010 erfolgt.  

Durch Ausgliederung von kommunalen Aufgaben auf andere Organisationseinheiten 
außerhalb der Kernverwaltung wird mit dem doppischen Jahresabschluss der Kreis-
verwaltung ein nicht ganz vollständiges Bild über die Vermögens-, Schulden-, Finanz- 
und Ertragslage der gesamten Gebietskörperschaft vermittelt.  

Der Gesamtabschluss besteht gem. § 50 KomHVO NRW aus der Gesamtergebnis-
rechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Der Gesamtabschluss ist zu-
dem um einen Lagebericht zu ergänzen (vgl. §§ 116 Abs. 1 GO NRW, 50 Abs. 2 
KomHVO NRW). 

Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen 
Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) beizufügen (§ 52 Abs. 3 KomHVO 
NRW). Die Gliederung der Gesamtbilanz entspricht der Mindestgliederung gemäß §42 
KomHVO NRW (§§ 33 bis 39, 42 bis 44 und 48 gelten gemäß § 50 Abs. 3 KomHVO 
NRW entsprechend für die Erstellung des Gesamtabschlusses). 

Grundlage für den Gesamtabschluss bilden grundsätzlich der Jahresabschluss zum 
31.12.2023 der Kernverwaltung sowie die geprüften Jahresabschlüsse zum 
31.12.2023 der voll zu konsolidierenden Unternehmen. 

Da das Ziel des Gesamtabschlusses darin besteht, ein tatsächliches Bild der kommu-
nalen Vermögens-, Schulden- , Ertrags- und Finanzgesamtlage aufzuzeigen und auch 
die politische Steuerung zu unterstützen, werden analog zu einem Konzernabschluss 
in der Privatwirtschaft die ausgegliederten verselbstständigten Aufgabenbereiche mit 
der Kernverwaltung zusammengefasst dargestellt. 

In einem ersten Schritt werden alle Vermögensgegenstände und Schulden, Erträge 
und Aufwendungen der einbezogenen Konzernorganisationen in den Gesamtab-
schluss übernommen. Anschließend erfolgt die Konsolidierung (Kapital-, Schulden-, 
Aufwands- und Ertragskonsolidierung).  
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Soweit in den nachstehenden Ausführungen auf die Regelungen des Handelsgesetz-
buches (HGB) verwiesen wird, bezieht sich dieser Verweis auf das HGB in der Fas-
sung vom 23.Juni 2017 (§ 50 Abs. 4 KomHVO in der für das Haushaltsjahr 2023 gel-
tenden Fassung). 

 

Konsolidierungskreis 

Für den Gesamtabschluss ist zunächst der Konsolidierungskreis abzugrenzen. Hierbei 
wird festgelegt, welche Unternehmen zusammen mit dem Kreis Recklinghausen im 
Gesamtabschluss zu berücksichtigen sind. 

Der Konsolidierungskreis umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch selbst-
ständigen Betriebe/ Unternehmen, die durch die Vollkonsolidierung in den Gesamtab-
schluss mit einbezogen werden müssen. Grundsätzlich sind dies diejenigen Unterneh-
men, an denen der Kreis unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit der Stimmrechte der 
Gesellschafter innehat (§ 51 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 KomHVO) und soweit dies für die Ver-
pflichtung des Kreises, im Gesamtabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des 
Kreises zu vermitteln, nicht von untergeordneter Bedeutung ist (§ 116 Abs. 3 GO). 

Eine At-Equity-Bewertung ist grundsätzlich für diejenigen Beteiligungen vorzunehmen, 
die unter maßgeblichem Einfluss des Kreises stehen (§ 51 Abs. 3 KomHVO) und so-
weit dies für die Verpflichtung des Kreises, im Gesamtabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
gesamtlage des Kreises zu vermitteln, nicht von untergeordneter Bedeutung ist (§ 311 
Abs. 2 HGB i.V.m. § 51 Abs. 3 KomHVO). Maßgeblicher Einfluss liegt nach der ge-
setzlichen Vermutung (§ 311 Abs. 1 S. 2 HGB) grundsätzlich vor, soweit der Kreis 
unmittelbar oder mittelbar mindestens 20% der Stimmrechte der Gesellschafter inne-
hat. 
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Die Zusammensetzung des Konsolidierungskreises zum 31.12.2023 kann der folgen-
den tabellarischen Aufstellung entnommen werden: 

Art der Konsolidierung Beteiligungen 

Vollkonsolidierung Kreis Recklinghausen
 Vestische Straßenbahnen GmbH 

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensge-
sellschaft Kreis Recklinghausen mbH (VGV) 

Verzicht auf die Aufnahme in den 
Konsolidierungskreis wegen unterge-
ordneter Bedeutung

Israelstiftung 
 

Verzicht auf die Bewertung nach der 
At-Equity-Methode wegen unterge-
ordneter Bedeutung 

Seegesellschaft Haltern mbH 
Recklinghäuser Lokalfunk GmbH und Co.KG 
Zweckverband für das Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung Emscher-Lippe  
Sparkassenzweckverband 
Rettungsschule Vest – Deutsches Rotes Kreuz 
/ Kreis Recklinghausen  
gemeinnützige GmbH 

Bewertung nach At-Cost (Bewertung 
zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten), da kein maßgeblicher Einfluss 
des Kreises Recklinghausen besteht 

Alle übrigen Beteiligungen und Mitgliedschaf-
ten in Zweckverbänden, insbesondere: 
GKD, Zweckverband VRR, EKOCity Abfallwirt-
schaftsverband, newPark GmbH und  
CVUA-MEL

 

 

Erläuterung der Vorgehensweise zur Bestimmung des Konsolidierungs-

kreises 

Nach § 296 Abs. 2 Satz 1 HGB liegt eine untergeordnete Bedeutung im Sinne des 
§ 116 Abs. 3 GO vor, wenn ein Tochterunternehmen für ein tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nicht 
von Bedeutung ist. Im Gesamtabschluss werden alle Unternehmen als unwesentlich 
eingestuft, welche kleiner als 3 % der Gesamtbilanzsumme sind. 

Grundsätzlich gilt, dass die Wesentlichkeit von Unternehmen unter maßgeblichem Ein-
fluss des Kreises auf der Basis möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen At-
Cost und At-Equity-Bewertung beurteilt werden muss. 
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Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 

In der folgenden Graphik werden die Beteiligungen des Kreises Recklinghausen zu-
sammenfassend dargestellt.  
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Vestische Straßenbahnen GmbH  

 

 

Allgemeines 

Der Kreis Recklinghausen ist seit 1915 Gesellschafter der Vestische Straßenbahnen 
GmbH. Er ist an der Vestische Straßenbahnen GmbH mit einem Anteil in Höhe von 
76,89% beteiligt.  

Dem Kreis Recklinghausen steht die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafterver-
sammlung nach § 51 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 KomHVO zu. Folglich ist die Gesellschaft als 
Tochterunternehmen voll zu konsolidieren. 

 

Ziel der Beteiligung 

Ziel der Beteiligung an dem Unternehmen ist der Bau, der Erwerb und der Betrieb von 
Verkehrseinrichtungen jeder Art, ferner alle diese Zwecke fördernden Geschäfte und 
Beteiligungen, gegebenenfalls in Gemeinschaft mit anderen Verkehrsunternehmen, 
sowie alle anderen mit dem Verkehr in Zusammenhang stehenden Geschäfte. 

Darüber hinaus das Ziel des Unternehmens der Erwerb und die Verwaltung von Betei-
ligungen an anderen Gesellschaften im Rahmen des gemeinderechtlich Zulässigen. 

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der 
genannte Gesellschaftsgegenstand gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung 

76,89%

12,38%
10,73% Anteil des Kreises

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Bottrop
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ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen betei-
ligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten. 

Die Vestische Straßenbahnen GmbH erbringt Betriebsleistungen vor allem im Kreis 
Recklinghausen und in den Städten Bottrop und Gelsenkirchen. 

 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Unternehmensgegenstand der Vestische Straßenbahnen GmbH ist gemäß § 2 des 
Gesellschaftsvertrags u. a. der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrich-
tungen jeder Art. Der Aufgabe der Personenbeförderung kommt die Vestische Stra-
ßenbahnen GmbH durch den Einsatz von Omnibussen im Kreis Recklinghausen, der 
Stadt Bottrop, in Teilen der Stadt Gelsenkirchen und in geringem Umfang in angren-
zenden Gebietskörperschaften nach. Damit übernimmt die Gesellschaft die Aufgabe 
der Daseinsvorsorge des öffentlichen Personennahverkehrs für einen Teil der Bevöl-
kerung in dem beschriebenen Einzugsgebiet.  

Das Leistungsangebot der Vestische Straßenbahnen GmbH basiert auf den jeweils 
gültigen Nahverkehrsplänen, die von den Aufgabenträgern verabschiedet wurden.  

Die Zweckerreichung ist durch die in 2023 erbrachten Betriebsleistungen erfolgt. 

 

Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse 

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich am 31.12.2023 unverändert wie folgt dar: 

 

Kreis Recklinghausen (76,89 %) 8.618.000 € 

Stadt Gelsenkirchen (12,38 %) 1.388.000 € 

Stadt Bottrop (10,73 %) 1.203.000 € 

 (100,00%) 11.209.000 € 
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Organe der Gesellschaft und Vertreter des Kreises 

Geschäftsführung 

Herr Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Schmidt 

 

Aufsichtsrat 

Die Angaben über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates kann dem Kreistags- und 
Bürgerinformationssystem entnommen werden. 

 

Kennzahlen 

  2021 2022 2023 
     
Jahresergebnis -27.778.026 € -30.184.971 € -35.165.050 € 
     
Bilanzsumme 52.432.809 € 56.657.368 € 71.766.368 € 
     
Eigenkapitalquote II 

67,62%       63,81% 53,46% 
Eigenkapital + SoPo für Zuwendun-
gen 
Bilanzsumme x 100 
     
Anlagendeckungsgrad II 

99,2% 100,17% 108,30% 
EK + langfr. FK + SoPo für Zuwen-
dungen 
Anlagevermögen x 100 
     
Aufwandsdeckungsgrad 

71,18% 70,25% 67,35% Erträge 
Aufwand x 100 
     
Personalintensität 

57,06% 55,31% 54,05% Personalaufwand 
Ordentl. Aufwand x 100 
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Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen 
mbH (VGV) 

 

 

Allgemeines 

Der Kreis Recklinghausen gründete am 19.05.2015 die 100 %-ige Tochter Vestische 
Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH (VGV). Die 
VGV ist eine Grundstücksverwaltungsgesellschaft, die gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW 
nicht wirtschaftlich tätig ist. 

Am 20.05.2015 schloss die VGV mit der RWE Service GmbH den Grundstückskauf-
vertrag über den Erwerb der Flächen der ehemaligen Dortmunder Rieselfelder ab. Der 
Eigentumsübergang erfolgte am 15.02.2016. 

Die VGV stellt der newPark GmbH die Grundstücke zur Entwicklung und Vermarktung 
zur Verfügung. Ein entsprechender Kooperationsvertrag zwischen den beiden Gesell-
schaften wurde am 15.04.2016 geschlossen. 

Der Kreis Recklinghausen hat im Geschäftsjahr 2016 eine Einzahlung in die Kapital-
rücklage der VGV in Höhe von insgesamt 25.349.498,75 € geleistet. Eine weitere Ein-
zahlung wurde im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 991.000 € geleistet. 

  

100,00% Anteil des Kreises
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Der Beteiligungsbuchwert der VGV beim Kreis Recklinghausen beträgt 
26.505.748,59 € zum Stichtag 31.12.2023. Die VGV hat zum 31.12.2023 eine Bilanz-
summe von 27.173.327,39 € (Vj.: 27.100.122,45 €). Auf Grund dieser Verhältnisse 
handelt es sich nicht mehr um eine Beteiligung von untergeordneter Bedeutung. 

Die Erstkonsolidierung der VGV erfolgte zum 01.01.2016. 

 

Ziel der Beteiligung 

Ziel des Unternehmens ist die bessere Steuerung der regionalen Entwicklung im Kreis-
gebiet durch Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken und die Verfü-
gung über diese (Grundstücksbevorratung). 

 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die VGV ist mit dem Ziel gegründet worden, eine bessere Steuerung der regionalen 
Entwicklung im Kreisgebiet zu erreichen. Mit der Vorbereitung des Grunderwerbs des 
newPark-Geländes im Geschäftsjahr 2015 und dem dann folgenden Eigentums-
übergang am 15.02.2016 hat die Gesellschaft entscheidende Schritte in Richtung der 
Zielerreichung geleistet.  

 

Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Der Kreis Recklinghausen ist al-
leiniger Gesellschafter. 

  

Anlage 1 / 19



Organe der Gesellschaft und Vertreter des Kreises 

Geschäftsführung  

Herr Ansgar Lewe 

Herr Peter Haumann 

 

Gesellschafterversammlung 

Die Angaben über die Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung kann dem 
Kreistags- und Bürgerinformationssystem entnentnommen werden. 

 

Kennzahlen 

  2021 2022 2023 

     

Jahresergebnis 77.132,27 € 64.108,74 € 50.511,67 € 

     

Bilanzsumme 27.052.169 € 27.100.122 € 27.173.327 € 

     

Eigenkapitalquote I 

99,57% 99,63% 99,55% Eigenkapital 

Bilanzsumme x 100 

     

Anlagendeckungsgrad I 

101,25% 101,56% 101,77% Eigenkapital 

Anlagevermögen x 100 

     

Aufwandsdeckungsgrad 

163,15% 131,38% 124,37% Erträge 

Aufwand x 100 

     

Personalintensität 

8,10% 6,90% 8,25% Personalaufwand 

Ordentl. Aufwand x 100 
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newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 

 

 

 

Allgemeines 

Der Kreis Recklinghausen war in 2001 neben der Arcadis Deutschland GmbH, der 
Emscher-Lippe-Agentur GmbH, der Industrie- und Handelskammer zu Münster und 
der Projekt Ruhr GmbH Mitbegründer der newPark Planungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH (newPark GmbH). 

Mit Kreistagsbeschluss vom 15.12.2004 wurde dem Entwurf des Gesellschaftsvertrags 
zugestimmt, der als Gesellschafter die Stadt Datteln, die WiN Emscher-Lippe GmbH, 
die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen und den Kreis Recklinghausen vor-
sieht. 

Die Umfirmierung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH in eine 
Infrastrukturgesellschaft wurde in der Gesellschafterversammlung am 31.01.2005 no-
tariell vollzogen. Dadurch haben sich in 2005 sowohl der Gegenstand des Unterneh-
mens als auch die Beteiligungsverhältnisse verändert. 

Am 23.03.2009 beschloss der Kreistag eine Neufassung des Gesellschaftsvertrags. 
Die notariellen Verträge wurden am 24.07.2009 beurkundet. Die Neufassung enthält 
eine Kapitalerhöhung und Veränderungen in den Gesellschaftsanteilen. 

25,75%

26,25%30,00%

3,00%
15,00%

Anteil des Kreises

Stadt Datteln

Stadt Dortmund

Stadt Olfen

NRW.URBAN GmbH
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Der Anteil der Beteiligung des Kreises betrug in 2009 22 % (bisher 34,17 %) und 
22.000 € (bisher 10.250 €). Am 21.06.2010 wurden Gesellschaftsanteile an die Stadt 
Dortmund übertragen, so dass der Kreis Recklinghausen ab dem Übertragungszeit-
punkt 17 % des Stammkapitals (17.000 €) hält. Die Stimmrechte entsprechen der Be-
teiligungsquote. Es gilt die gesetzliche Vermutung des § 311 Abs. 1 S. 2 HGB, dass 
kein maßgeblicher Einfluss des Kreises Recklinghausen besteht. Die Beteiligung ist 
daher mit fortgeführten Anschaffungskosten nach At-cost auszuweisen.  

Die Stadt Dortmund hat am 13.12.2021 den Erwerb der Geschäftsanteile der Stadt 
Lünen und der WFG Kreis Unna GmbH notariell beurkundet. Der Kreis Recklinghau-
sen und die Stadt Datteln haben den Erwerb der jeweiligen hälftigen Geschäftsanteile 
der WiN Emscher-Lippe GmbH sowie der IHK Nord Westfalen am 22.12.2021 notariell 
beurkundet. Aus den Erwerben ergibt sich eine neue Gesellschaftsstruktur. 

Der Kreistag beschloss die Mittel für den Grunderwerb zur Verfügung zu stellen. Kon-
zeptionelle, rechtliche und strategische Planungen führten dazu, dass der Grunder-
werb in 2015 durch die vom Kreis Recklinghausen gegründete Vestische Grunder-
werbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH (VGV) durchgeführt 
wurde. 

 

Ziel der Beteiligung 

Die Ziele der Gesellschaft sind unmittelbar auf die Verbesserung der wirtschaftlichen 
und sozialen Struktur der Emscher-Lippe-Region gerichtet, und zwar durch Förderung 
und Umsetzung des newPark-Projekts. 

Die Gesellschaft verfolgt diesen Zweck durch  

 Konzeptionisierung von Finanzierungsmodellen sowie die Planung und Errichtung 
der Infrastruktur für das Projekt newPark auf der LEP-Fläche Datteln/Waltrop sowie 
durch den damit verbundenen Flächenerwerb im Sinne des newPark-Handbuchs, 

 Vorbereitung und Durchführung der ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men im Rahmen des regionalen Ausgleichsmodells des newPark-Handbuchs, 

 Begleitung der Bauleitplanung für die LEP-Fläche Datteln/Waltrop und Erarbeitung 
von Maßnahmen zur Verkürzung von Genehmigungsverfahren im Rahmen der An-
siedlung von Unternehmen auf der LEP-Fläche Datteln/Waltrop (newPark-Bau-
buch), Beschaffung von finanziellen Mitteln zur Erledigung der genannten Aufga-
ben.  
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Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wirtschaftsförderung) ergibt sich aus dem Ge-
genstand des Unternehmens. 

Die Kosten-Nutzen-Analyse aus dem Jahr 2013 belegt, dass die Umsetzung der 
newPark-Planung mit großen positiven regionalwirtschaftlichen Effekten verbunden 
ist. 

Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der newPark Planungs- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH (Infrastrukturgesellschaft) wird die öffentliche Zwecksetzung 
erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht. 

 

Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse 

Beteiligungsverhältnisse ab dem 01.01.2023: 

Stadt Datteln (26,25 %) 26.250 € 

Kreis Recklinghausen (25,75 %) 25.750 € 

Stadt Dortmund (30 %) 30.000 € 

Stadt Olfen (3%) 3.000 € 

NRW.URBAN GmbH (15%) 15.000 € 
___________________________________________________________________ 

 100 % 100.000 € 
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Organe der Gesellschaft und Vertreter des Kreises 

Geschäftsführung 

Herr Andreas Täuber 

 

Gesellschafterversammlung 

Die Angaben über die Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung kann dem 
Kreistags- und Bürgerinformationssystem entnommen werden. 

 

Kennzahlen 

  2021 2022 2023 

     
Jahresergebnis 2.472 € 197.911 € 197.911 € 

     

Bilanzsumme 1.356.169 1.013.470 € 1.013.470 € 

     

Eigenkapitalquote I 
37,68% 69,95% 69,23% 

Eigenkapital 
Bilanzsumme x 100 
     

Aufwandsdeckungsgrad 
100,62% 207,30% 113,80% 

Erträge 
Aufwand x 100 
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Stiftungen: 

Der Kreis Recklinghausen verfügt über zwei Stiftungen: Das Vermögen der rechtlich 
unselbstständigen Herwig-Blankertz-Stiftung wird in der Bilanz des Kreises ausgewie-
sen. Als Ausgleichsposten ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten erfasst. 
Folglich ist eine gesonderte Konsolidierung nicht erforderlich. 

Bei der rechtlich selbstständigen Israel-Stiftung wird ein Ausweis von 125.274,07 € 
unter den verbundenen Unternehmen vorgenommen. Im Eigenkapital des Kreises wird 
eine Sonderrücklage ausgewiesen. Die Israel-Stiftung ist von untergeordneter Bedeu-
tung für den Kreis Recklinghausen, so dass auf eine Konsolidierung nach § 116 Abs. 
3 GO verzichtet wird. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Der Stiftungszweck ist die Förderung von Begegnungen Deutscher aus dem Kreis 
Recklinghausen mit Israelis im Kreis Recklinghausen. Die Begegnungen müssen nach 
Art, Inhalt und Zweck dem Ziel aktiver Freundschaften zwischen den Völkern dienen. 
Die Begegnung Jugendlicher miteinander steht dabei im Vordergrund. 

Ziel der Beteiligung 

Der Kreis Recklinghausen errichtete die selbständige Stiftung um seine langjährigen 
Beziehungen zu Israel auszubauen. Die Stiftung soll der aktiven Freundschaft zwi-
schen den Völkern und dem gemeinsamen Streben nach Fortschritt, Frieden und Brü-
derlichkeit dienen. Die Israelstiftung vermittelt die Begegnung junger Menschen aus 
Israel und Deutschland. In persönlichen Kontakten kann durch gegenseitiges Ver-
ständnis und Vertrauen die Voraussetzung geschaffen werden, miteinander die Ver-
gangenheit zu bewältigen und sich gemeinsam der Zukunft zuzuwenden. 

 

Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen (GKD): 

Neben dem Kreis sind die acht kreisangehörigen Städte Verbandsmitglied bei der 
GKD. Eine feste Kapitaleinlage besteht laut Satzung nicht.  

Die Stimmrechte in der Verbandsversammlung belaufen sich auf 1/9, also 11,1%, eine 
Sperrminorität wird dadurch nicht erreicht. Ein maßgeblicher Einfluss lässt sich damit 
nicht ausüben. Eine At-Equity-Bewertung ist nicht vorzunehmen. Der Anteil am Zweck-
verband ist zu fortgeführten Anschaffungskosten auszuweisen. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Dem Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen obliegt 
die umfassende Unterstützung der Verbandsmitglieder in allen Belangen der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IT) im Rahmen eines Organisations-, Beratungs-, 
Qualifizierungs-, Software- und Produktionsverbundes. 
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Ziel der Beteiligung 

Das Ziel der Beteiligung am Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenzentrale 
Recklinghausen ist es moderne Softwarelösungen für die Kommunalverwaltungen und 
kommunalen Einrichtungen anzubieten. Ebenso soll die eingesetzte Moderne Tech-
nologie aus der Informations- und Telekommunikationstechnik die wirtschaftlichen und 
bürgerorientierten Dienstleistungen der Kommunen vereinheitlichen und sichern. 

 

Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-
Lippe (SEL): 

Mitglieder des Zweckverbands sind neben dem Kreis Recklinghausen die Städte 
Bottrop und Gelsenkirchen. 

Jedes Mitglied (des Zweckverbands) hat eine Stimme. Damit hat der Kreis Reckling-
hausen nicht die Mehrheit der Stimmrechte der „Gesellschafter“. Auch die übrigen Kri-
terien einer Beherrschung im Sinne des § 51 KomHVO liegen nicht vor. 

Das Unternehmen ist für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns von untergeordneter Bedeutung gemäß § 311 Abs. 2 HGB. Der Buchwert 
der Beteiligung beläuft sich zum 31.12.2023 auf 1,- €. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Der Zweckverband ist Träger des „Studieninstituts für kommunale Verwaltung Em-
scher-Lippe“ (Institut). Das Institut wird auf öffentlich-rechtlicher Grundlage betrieben. 
Es hat die Aufgaben, den Dienstkräften der Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 
und den Dienstkräften der kreisangehörigen Städte des Kreises Recklinghausen durch 
ein planmäßiges Studium eine gründliche theoretische, aber gleichwohl praxisbezo-
gene Berufsausbildung zu vermitteln, die vorgeschriebenen Prüfungen abzunehmen 
und fachliche Fortbildung zu betreiben. Das Institut hat ferner die Aufgabe, bei der 
Auslese der Bewerber die Anstellungsbehörden zu beraten und zu unterstützen. 

Ziel der Beteiligung 

Das Ziel der Beteiligung an dem Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung Emscher-Lippe ist es, einheitliche Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für 
die Dienstkräfte der Verbandsmitglieder des Zweckverbandes und den Dienstkräften 
der kreisangehörigen Städte des Kreises Recklinghausen zu bieten. 
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Zweckverband VRR: 

Neben dem Kreis sind 23 weitere Kommunen Mitglied in diesem Zweckverband. Auf-
grund dieser Tatsache ist maßgeblicher Einfluss nicht zu vermuten. Die Beteiligung ist 
mit fortgeführten Anschaffungskosten in der Gesamtbilanz auszuweisen. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung 
ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und inner-
halb des Verbandsgebiets koordiniertes Leistungsangebot im Öffentlichen Personen-
nahverkehr sicherzustellen. 

Ziel der Beteiligung  

Die Kreisverwaltung Recklinghausen verfolgt mit der Beteiligung am Zweckverband 
VRR das gleiche Ziel wie der VRR selbst. Für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, 
an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Verbandsge-
biets koordiniertes Leistungsangebot im öffentlichen Personennahverkehr sicherzu-
stellen. 

 

ECOCity Abfallwirtschaftsverband: 

Mitglied in diesem Verband sind neben dem Kreis sieben weitere Kommunen/ kom-
munale Einrichtungen.  

Der Kreis Recklinghausen stellte zum 31.12.2023 insgesamt neun von 47 voll stimm-
berechtigten Mitgliedern der Verbandsversammlung, das sind 19,15%, also weniger 
als 20%. Sperrminoritäten bestehen nicht. Insoweit besteht kein maßgeblicher Einfluss 
des Kreises Recklinghausen. Im Gesamtabschluss ist ein Ausweis der Beteiligung zu 
fortgeführten Anschaffungskosten vorzunehmen. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Der Zweckverband übernimmt satzungsgemäß für seine Mitglieder die thermische Be-
handlung, die mechanische Aufbereitung, die Vorbehandlung und die Beseitigung von 
überlassungspflichtigen/überlassenen Abfällen zur Beseitigung aus privaten Haushal-
tungen sowie Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als Teilaufgabe 
der Abfallentsorgung, soweit sie in der Anlage 1 zur Abfallsatzung des Verbands auf-
geführt sind. Hierzu gehören alle Dienstleistungen, die für eine Behandlung (ein-
schließlich der dabei aussortierten Abfälle zur Verwertung), Lagerung und Ablagerung 
von Abfällen erforderlich sind sowie notwendige logistische Einrichtungen. 

Ziel der Beteiligung 

Das Ziel der Beteiligung am ECOCity Abfallwirtschaftsverband ist es, einheitliches Vor-
gehen für die Abfallverarbeitung der angeschlossenen Kommunen zu schaffen. Dazu 
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gehören acht Städte und Kreise des Landes Nordrhein-Westfalen, die sich zur Entsor-
gungskooperation ECOCity zusammengeschlossen haben. Sie reagieren damit auf 
die schnellen Entwicklungen in der Abfallwirtschaft. EKOCity setzt auf kommunalen 
Zusammenschluss und damit auf die logistisch, ökonomisch und ökologisch optimale 
Kapazitätennutzung bestehender Anlagen. Das Ergebnis ist langfristige Entsorgungs-
sicherheit zu sozialverträglichen Gebühren. Diese Ziele sind nur im Zusammenschluss 
einzelner Kommunen durchzusetzen. 

 

Sparkassenzweckverband: 

Mitglied in diesem Verband sind, neben dem Kreis, acht kreisangehörige Kommunen. 
In der Verbandsversammlung hat der Kreis neun von 39 Stimmen. Die „Beteiligung“ 
wird mit 1,- € ausgewiesen. Die Auswirkungen auf den Haushalt werden im Beteili-
gungsbericht mit 0,- € angegeben. Insoweit ist eine At-Equity-Bewertung nicht sach-
gerecht. Im Gesamtabschluss ist ein Ausweis zu fortgeführten Anschaffungskosten 
vorzunehmen. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Der Verband ist Träger der Sparkasse Vest Recklinghausen. Er haftet gemäß den 
Bestimmungen des Sparkassengesetzes für die Verbindlichkeiten dieser Sparkasse 
und fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. 

Ziel der Beteiligung 

Ziel der Zusammenarbeit ist die Schaffung von Synergieeffekten und der effiziente 
Einsatz von Ressourcen 

 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe 
(CVUA-MEL) 

Der Kreis ist mit 6,25% an der CVUA-MEL beteiligt. Ein maßgeblicher Einfluss des 
Kreises besteht gemäß § 311 Abs. 1 S. 2 HGB insofern nicht. Die Beteiligung ist mit 
fortgeführten Anschaffungskosten auszuweisen. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Das CVUA-MEL untersucht Proben von Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen 
Mitteln sowie Gegenständen des täglichen Bedarfs (dies sind z.B. Haushaltsgeschirr, 
Kleidung, Spielzeug, Reinigungsmittel, aber auch Lebensmittelverpackungen) im Auf-
trag von Behörden der Kreise und kreisfreien Städte, des Landes NRW oder des Bun-
des auf Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen (u.a. Lebensmittelge-
setz, Eichgesetz, Chemikaliengesetz), um die Bürgerinnen und Bürger vor gesundheit-
lichen Schäden oder Gefahren sowie vor Irreführung und Täuschung zu schützen. Die 
Ergebnisse der vor allem physikalischen, lebensmittelchemischen oder mikro-
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biologischen Untersuchungen werden den Auftraggebern in Form von fachlichen und 
rechtlichen Gutachten mitgeteilt. Außerdem berät das CVUA-MEL die genannten Be-
hörden in fachlichen Fragen bis hin zu Stellungnahmen zu Rechtsetzungsvorhaben 
des Bundes oder der Europäischen Union. Darüber hinaus werden im CVUA-MEL viel-
fältige veterinärmedizinische Diagnoseverfahren durchgeführt, um Krankheits- oder 
Todesursachen von Nutz- und Heimtieren festzustellen. Damit sollen vor allem eine 
mögliche Ausbreitung von Tierseuchen in landwirtschaftlichen Beständen oder eine 
Übertragung von Tierkrankheiten (Zoonosen) auf die Menschen in privaten Haushal-
ten frühzeitig erkannt und bekämpft werden, außerdem dienen diese Untersuchungen 
auch dem Tierschutz. Zusätzlich wirkt es mit bei der Ausbildung von Veterinärreferen-
daren, von Biologie- und Chemielaboranten, Fachinformatikern sowie von Lebensmit-
telkontrolleuren. 

Ziel der Beteiligung 

Das Ziel der Beteiligung am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münster-
land-Emscher-Lippe ist, den Schutz von Menschen und Tieren vor vermeidbarer ge-
sundheitlicher Beeinträchtigung sicherzustellen. Weiterhin sollen die Bürger soweit wie 
möglich vor Übervorteilung, Irreführung und Täuschung bewahrt werden. 

 

Rettungsschule Vest – Deutsches Rotes Kreuz / Kreis Recklinghausen  
gemeinnützige GmbH  

Neben dem Kreis ist noch der Deutsche Rotes Kreuz Landesverband Westfalen- Lippe 
e.V. beteiligt. 

Der Anteil des Stimmverhältnisses ergibt sich aus der eingezahlten Stammeinlage. 
Dem Kreis Recklinghausen stehen somit 49% der Stimmen zu. Damit hat der Kreis 
nicht die Mehrheit der Stimmrechte der „Gesellschafter“. Auch die übrigen Kriterien 
einer Beherrschung im Sinne des § 51 KomHVO liegen nicht vor. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Rettungsschule Vest dient der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Gesundheits-
vorsorge und der Gefahrenabwehr im Kreis Recklinghausen. 

Ziel der Beteiligung 

Das Ziel der Beteiligung ist die Unterhaltung einer Schule zur rettungsdienstlichen Aus-
bildung, Fortbildung, und Weiterbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter der jeweils am Rettungsdienst des Kreises Recklinghausen beteiligten Kommu-
nen und Organisationen. 
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Seegesellschaft Haltern mbH: 

Der Kreis Recklinghausen ist zu 25% beteiligt. Der Kreis Recklinghausen besitzt maß-
geblichen Einfluss. Das Unternehmen ist aber für die Darstellung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Konzerns gemäß § 311 Abs. 2 HGB von untergeordneter 
Bedeutung. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Der Betrieb des Seebades in Haltern als Naturfreibad ist ein Freizeitangebot für die 
Bevölkerung des Kreises Recklinghausen und der näheren Umgebung. Die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks (u. a. Betrieb des Seebades in Haltern am See) ergibt sich 
aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledi-
gung der Gesellschaft wird die öffentliche Zwecksetzung des Unternehmens erreicht 
und der öffentliche Zweck erfüllt. 

Ziel der Beteiligung 

Ziel des Unternehmens ist der Betrieb des Seebades in Haltern am See sowie die 
Bewirtschaftung und die Verpachtung des der Gesellschaft gehörenden gastronomi-
schen Betriebes. 

 

WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH 

Der Kreis ist mit 10,83 % an der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbes-
serung mbH beteiligt. Ein maßgeblicher Einfluss des Kreises besteht gemäß § 311 
Abs. 1 S. 2 HGB insofern nicht. Die Beteiligung ist mit fortgeführten Anschaffungskos-
ten auszuweisen 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wirtschaftsförderung) ergibt sich aus dem Ge-
genstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der WiN 
Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH wird die öffentliche 
Zwecksetzung erfüllt und der öffentliche Zweck erreicht. 

Ziel der Beteiligung 

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar auf die Verbesserung 
der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des nördlichen Ruhrgebiets gerichtet. 

Der regionalen Wirtschaftsförderung dienen namentlich folgende Tätigkeiten. 

 Analyse über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur der Emscher-Lippe-Region und 
einzelner Standorte, 

 Information über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen in der Emscher-
Lippe-Region, 
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 Information über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund, Land NRW und der 
Städte in der Emscher-Lippe-Region sowie der EU sowie Übernahme der Funktion 
als Antragsteller und Fördermittelempfänger regionaler Projekte, 

  Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen 

 

Die Gesellschaft kann zur Verfolgung ihrer Zwecke Management-Beauftragungen für 
regional bedeutsame Projekte übernehmen. 

 

Silbersee II Haltern am See GmbH  

Die Anteile des Kreises Recklinghausen an der Silbersee II Haltern am See GmbH 
erfüllen nicht die Voraussetzungen für einen maßgeblichen Einfluss des Kreises, weil 
die jeweiligen Beteiligungen weit unter 20% des Nennkapitals und der Stimmrechte 
der Gesellschafter liegen. Der Anteil des Kreises beläuft sich auf 16 %. Folglich sind 
auch diese Anteile mit fortgeführten Anschaffungskosten in der Gesamtbilanz auszu-
weisen. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Gesellschaft wurde mit dem Zweck gegründet, am Silbersee II für Erholungssu-
chende geordnete Park- und Bademöglichkeiten zu schaffen, nachdem der ursprüng-
liche Badesee Silbersee I wegen neuerlicher Aussandungsvorhaben nicht mehr zur 
Verfügung steht. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft wird 
die öffentliche Zweckbestimmung erreicht und der öffentliche Zweck erfüllt. 

Ziel der Beteiligung 

Ziel der Gesellschaft ist das Betreiben des laufenden Badebetriebes sowie die Unter-
haltung und Pflege des für die Freizeitnutzung notwendigen Geländes einschließlich 
Infrastruktur am Silbersee II. 
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Konsolidierung 

Kapitalkonsolidierung 

Der Empfehlung des Modellprojektes folgend, wird gem. § 51 Abs. 1 KomHVO i. V. m. 
§ 301 Abs. 1 S. 2 HGB bei der Vollkonsolidierung die Neubewertungsmethode ange-
wendet.  

Bei der Neubewertungsmethode wird vor Durchführung der Kapitalkonsolidierung zu-
nächst das (Vermögen und die Schulden und damit indirekt das) Eigenkapital des zu 
konsolidierenden Tochterunternehmens neu bewertet - das HGB spricht vom Ansatz 
des Eigenkapitals mit einem Wert, der dem beizulegenden Wert der Vermögensge-
genstände und Schulden im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung entspricht - und erst 
dann ist in einem nächsten Schritt die Aufrechnung mit dem Beteiligungsbuchwert vor-
zunehmen. 

Die Neubewertungsmethode führt grundsätzlich zur vollständigen Aufdeckung aller 
stillen Reserven, ggf. auch über den beteiligungsproportionalen Anteil hinaus. 

Der Kreis Recklinghausen machte hinsichtlich des Erstkonsolidierungszeitpunkts von 
dem Wahlrecht nach § 51 Abs. 1 KomHVO i. V. m. § 301 Abs. 2 S. 1 HGB in der Weise 
Gebrauch, dass für Zwecke der Kapitalkonsolidierung auf den (fiktiven) Zeitpunkt des 
Erwerbs der zu konsolidierenden Anteile abgestellt wurde. Das ist der Zeitpunkt der 
kommunalen Eröffnungsbilanz des Kreises Recklinghausen zum 01.01.2008. Der 
Kreis folgte damit der Empfehlung des Modellprojekts NKF-Gesamtabschluss (vgl. 
Praxisleitfaden zur Aufstellung eines kommunalen NKF-Gesamtabschlusses, 4. Auf-
lage, September 2009, S. 150). 

Zum 01.01.2008 erfolgte zur Kapitalkonsolidierung die erstmalige Aufrechnung des 
Beteiligungsbuchwerts an der Vestische Straßenbahnen GmbH von 29.362.393,00 € 
mit dem anteiligen neubewerteten Eigenkapital des Tochterunternehmens zu diesem 
Zeitpunkt. 

Dabei wurde für die Vestische Straßenbahnen GmbH ein Substanzwert von 
38.187.531,00 € ermittelt, der entsprechend der Beteiligungsquote zu 76,89% oder 
29.362.393,00 € auf den Kreis Recklinghausen entfällt. Aus der Aufrechnung des Be-
teiligungsbuchwerts mit dem anteiligen Eigenkapital im Zuge der Erstkapitalkonsolidie-
rung ergab sich somit weder ein aktiver noch ein passiver Unterschiedsbetrag.  

Die am 01.01.2008 vorhandenen stillen Reserven wurden auf den 01.01.2010 fortge-
schrieben. Daraus ergaben sich für die stillen Reserven die um die Abschreibungen in 
diesem Zeitraum (1.182.922,00 €) geminderten Beträge. Unter Berücksichtigung der 
in diesem Zeitraum entstandenen Eigenkapitalveränderungen bei der Gesellschaft re-
sultierte aus der Kapitalkonsolidierung zum 01.01.2010 ein Differenzbetrag von 
4.951.526,28 €, der grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen war. 
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Die Erstkonsolidierung der Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft 
Kreis Recklinghausen mbH (VGV) erfolgte zum 01.01.2016. Eine gesonderte Neube-
wertung nach § 301 Abs. 1 HGB war nicht notwendig, da alle vorhandenen Vermö-
genswerte zum Zeitwert bilanziert waren.  

Aus der Kapitalkonsolidierung ergab sich ein aktiver Unterschiedsbetrag von 
14.818,09 € (Jahresfehlbetrag der VGV im Jahr 2015), der mit der allgemeinen Rück-
lage verrechnet wurde.  

 

Schuldenkonsolidierung 

In die Schuldenkonsolidierung sollen alle Schuldposten einbezogen werden, durch 
welche die Schuldverhältnisse zwischen dem Kreis Recklinghausen, der Vestische 
Straßenbahnen GmbH und der VGV abgebildet werden, soweit diese nicht von unter-
geordneter Bedeutung sind. Nach dem Wortlaut des § 303 HGB fallen unter den Be-
griff der Schuldposten bei den Aktiva: Ausleihungen, Forderungen, aktive Rechnungs-
abgrenzungsposten und bei den Passiva: Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlich-
keiten, passive Rechnungsabgrenzungsposten. 

 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

Erträge aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Gesamtabschluss ein-
bezogenen Konsolidierungseinheiten sind mit den auf sie entfallenden Aufwendungen 
zu verrechnen, sofern sie nicht als Erhöhung des Bestandes anfertigen und unfertigen 
Erzeugnissen oder als aktivierte Eigenleistung auszuweisen sind. Analog ist mit ande-
ren Erträgen aus Lieferungen und Leistungen und die auf diese entfallenden Aufwen-
dungen zu verfahren. 

Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung wird in vereinfachter Form auf Basis der ge-
buchten Aufwendungen des Kreises Recklinghausen durchgeführt. Insgesamt wurden 
Aufwendungen und Erträge in Höhe von 2.407.667,17 € konsolidiert. Die Konsolidie-
rung entfiel zum überwiegenden Anteil auf Schulträgerzahlungen, die vom Kreis Reck-
linghausen an die Vestische Straßenbahnen GmbH geleistet wurden. 

Aufwendungen des Kreises Recklinghausen aus der Verlustabdeckung an die Vesti-
sche Straßenbahnen GmbH in Höhe von 27.997.191,76 € waren im Rahmen der Ka-
pitalkonsolidierung zu eliminieren, weil es sich um Leistungen des Kreises als Gesell-
schafter handelt, die von der Gesellschaft in die Kapitalrücklage gebucht wurden. 

Gegenüber der VGV sind Erträge aus Kostenerstattungen des Kreises Recklinghau-
sen aus der Erbringung von Buchführungsarbeiten und Tätigkeiten im Bereich der Lie-
genschaftsverwaltung in Höhe von 110.542,32 € mit den sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen zu verrechnen.  
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Zwischenergebniseliminierung 

Innerkonzernliche Geschäftsvorfälle, bei denen sich wesentliche Zwischengewinne er-
geben haben, lagen nicht vor. Aus diesem Grund erfolgte keine Zwischenergebniseli-
minierung im Gesamtabschluss. 

 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

In NRW wurde für die Kommunen festgelegt, dass die Vorschriften, nach denen die 
Kernverwaltung ihren Jahresabschluss erstellt, auch für die verselbstständigten Auf-
gabenbereiche gelten. Daher müssen voll zu konsolidierenden Unternehmen für den 
Gesamtabschluss grundsätzlich einen neuen Abschluss nach dem NKF erstellen. 

Bei der Gesamtrechnungslegung sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We-
sentlichkeit zu berücksichtigen. Im Hinblick auf die Aussagekraft des Gesamtabschlus-
ses und den abweichenden Charakter kommunaler Bilanzen beschränken sich etwa-
ige Anpassungen des Einzelabschlusses des Tochterunternehmens auf Einzelfälle. 
Hinsichtlich der Bewertungsgrundsätze und Bewertungsmethoden wird dem Grund-
satz der Wesentlichkeit insbesondere dort Bedeutung beigemessen, wo für die Wert-
findung lediglich noch unwesentliche Auswirkungen erwartet werden. 

Aus diesen Grundsätzen ergibt sich im Hinblick auf Bewertungsanpassungen für die 
Vestische Straßenbahnen GmbH Folgendes: 

Die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der Vesti-
sche Straßenbahnen wurden, soweit die Vermögensgegenstände einer planmäßigen 
Abschreibung unterliegen, nicht an die Nutzungsdauern des Kreises Recklinghausen 
angepasst, weil sie als betriebsspezifisch anzusehen sind. 

Die Altersteilzeitrückstellungen und Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen der 
Vestische Straßenbahnen GmbH wurden nicht angepasst, weil die Auswirkungen auf 
die Schulden- und Ertragsgesamtlage von untergeordneter Bedeutung sind. 

Auf eine Anpassung von Bewertungsvereinfachungsverfahren wird verzichtet.  

Der Wert der Rückstellungen für Pensionen der Vestische Straßenbahnen GmbH 
wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens an die Bi-
lanzierung nach NKF angepasst. Hieraus ergab sich im Haushaltsjahr 2023 ein Mehr-
aufwand bei den Personalaufwendungen von 63.592,00 €. Die Rückstellungen beste-
hen für Versorgungszusagen derzeitiger und ehemaliger Geschäftsführer, für über So-
zialplan Ausgeschiedene sowie deren Hinterbliebene. Der Ausweis der Rückstellun-
gen für Pensionen der Vestischen Straßenbahnen GmbH erfolgt im Gesamtabschluss 
unter den sonstigen Rückstellungen.  

Anlage 1 / 34



   

Erläuterungen der Gesamtbilanz 

Aktiva 

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
 12.645.547,49 € 

Der Landesgesetzgeber hat mit dem am 29.09.2020 in Kraft getretenen Gesetz zur 
Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgen-
den Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CO-
VID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) für Kommunen die Möglichkeit ge-
schaffen, die Schäden in der Ergebnisrechnung zu isolieren und zu bilanzieren. Hier-
von hat der Kreis Recklinghausen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 
für coronabedingte Schäden Gebrauch gemacht. 

In 2022 sowie im Berichtsjahr 2023 überstieg die Summe der coronabedingten Erstat-
tungen die Summe der Aufwendungen, daraus ergibt sich eine Ergebnisverbesserung. 
Ebenso übersteigen die Erstattungen für den Krieg gegen die Ukraine die entstande-
nen Aufwendungen. Der Wert der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen 
Leistungsfähigkeit bleibt damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.  

 

1. Anlagevermögen 466.956.112,01 € 

Eine Gesamtübersicht der Anlagen des Konzerns „Kreis Recklinghausen“ kann dem 
Anlagenspiegel entnommen werden.  

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, 
dauerhaft genutzt zu werden (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO). Merkmale für die Dauer-
haftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist 
und seine Zweckbestimmung darin besteht, dass er dem Geschäftsbetrieb dauernd 
(mehrere Jahre) dienen soll. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immate-
riellem Vermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen. 

 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  1.874.998,95 € 

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nichtstoffliche Vermögenswerte. Die ent-
geltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (hierunter fallen insbeson-
dere Software und Lizenzen) wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern 
sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.  

Die Position im Gesamtabschluss setzt sich zusammen aus den sonstigen immateri-
ellen Vermögensgegenständen. Hierbei sind v.a. Vermögenswerte im Bereich EDV-
Software und Lizenzen vorhanden. Im Bereich der EDV ist zwischen Soft- und 
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Hardware zu unterscheiden. EDV-Software, als immaterieller Vermögensgegenstand, 
ist getrennt von den beweglichen Sachanlagen der EDV-Hardware zu erfassen. 

 

1.2 Sachanlagen 424.131.121,86 € 

Im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen stellen Sachanlagen 
materielle Vermögensgegenstände dar. Das Sachanlagevermögen umfasst nach 
§ 42 Absatz 3 KomHVO unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, be-
baute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunst-
gegenstände, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung und geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau. 

 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 32.531.047,21 € 

Die Bilanzierung dieser Flächen erfolgt zu den fortgeführten Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen auf Aufbauten und 
Betriebsvorrichtungen vorgenommen. Der Aufwuchs und die Aufbauten auf 
Grünflächen wurden beim Kreis Recklinghausen im Festwertverfahren bewertet. Der 
Kreis Recklinghausen verfügt überwiegend über Naturschutzflächen, die unter der 
Bilanzposition Grünflächen, Ackerland und Wald/Forsten ausgewiesen werden. Unter 
dieser Position werden auch die Grundstücksflächen der VGV ausgewiesen und 
stellen mit 26.581.915,35 € den wesentlichen Anteil dar. 

 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 196.176.246,16 € 

Bei den Wertansätzen für Gebäude handelt es sich überwiegend um kommunal ge-
nutzte Gebäudebestände. Diese Position beinhaltet daher v.a. Schulen, Wohnbauten 
und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. Es wurden planmäßige Ab-
schreibungen auf den Gebäudebestand vorgenommen. 

An den acht Berufskollegs im Kreis Recklinghausen können Schülerinnen und Schüler 
neben einer beruflichen Qualifizierung alle schulischen Abschlüsse erwerben. Alle Bil-
dungsgänge der Berufskollegs orientieren sich an regionalen Arbeits- und Geschäfts-
prozessen. Weitere Informationen können dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 der 
Kreisverwaltung Recklinghausen entnommen werden. 

 

1.2.3 Infrastrukturvermögen 105.871.023,09 € 

Von den Sachanlagen des Konzerns entfällt rd. ein Viertel auf das Infrastrukturvermö-
gen. Das kommunale Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche öffentliche Einrichtun-
gen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune 
bilden. Dieses beinhaltet Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige 
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Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen. Dabei entfallen 24.486.065,70 € auf den 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und 81.384.957,39 € auf Bauten des 
Infrastrukturvermögens. Der Bilanzausweis erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten. Planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen. 

 

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 129.800,47 € 

Diesem Bilanzposten sind die Vermögensgegenstände zugeordnet, die sich auf frem-
den Grund und Boden befinden. Das Grundstück gehört einem anderen Eigentümer 
als dem Konzern „Kreis Recklinghausen“. Ein wesentlicher Betrag der Gesamtsumme 
entfällt auf den Technikraum der Leitstelle, der 2016 im Rahmen der Umrüstung auf 
Digitaltechnik im Keller des Gebäudes, welches der Stadt Recklinghausen gehört, er-
richtet wurde. 

 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.326,00 € 

Hier werden nur die Kunstgegenstände des Kreises Recklinghausen ausgewiesen.  

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Der Ausweis betrifft die Kunstgegenstände, 
die bereits in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert (1,- €) angesetzt waren 
sowie im Jahr 2009 zugegangene Kunstgegenstände. Diese wurden in 2009 mit den 
Anschaffungskosten bewertet. Kunstgegenstände unterliegen keiner planmäßigen Ab-
schreibung. 

 

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 44.079.538,09 € 

Unter dieser Bilanzposition werden die Maschinen und technischen Anlagen sowie die 
Fahrzeuge ausgewiesen. Diese Position beinhaltet insbesondere den Fuhrpark und 
die technische Ausstattung der Leitstelle und des Bauhofes sowie die Server und 
technischen Anlagen in den Berufskollegs. Fahrzeuge für den Personennahverkehr 
der Vestischen Straßenbahnen GmbH werden zum 31.12.2023 mit einem Wert in 
Höhe von 38.902.763,41 € ausgewiesen. Der restliche Anteil entfällt auf den Kreis 
Recklinghausen 5.176.774,68 €. 

 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.646.927,09 € 

Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb 
dienen. Büroeinrichtungen, Hardware, Ausstattungen der Schulen sowie sonstige Be-
triebs- und Geschäftsausstattungen fallen hierunter. Geleaste Vermögensgegen-
stände (bspw. Fotokopierer) werden dagegen nicht berücksichtigt.  
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Vom Bilanzwert zum 31.12.2023 entfallen 17.665.448,88 € auf die Kernverwaltung und 
4.981.478,21 € auf die Vestische Straßenbahnen GmbH. Die Vermögensgegenstände 
wurden grundsätzlich einzeln erfasst und bewertet. 

Für folgende Vermögensgegenstände wurde das Vereinfachungsverfahren der Fest-
wertbildung nach § 35 und § 29 Absatz 1, Nr. 1 KomHVO gewählt: 

 Stühle, Tische und Systemtische (Computertische) in den Klassenräumen der 
Berufskollegs 

 Medienbestand des Medienzentrums 
 Ausschankausstattung der Kantine / Cafeteria des Kreishauses 

 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 22.691.213,75 € 

Diese Bilanzposition beinhaltet, neben den geleisteten Anzahlungen, vor allem den 
Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, 
bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. 

Sie dient der Sammlung der aktivierungsfähigen Anschaffungskosten bis zur endgülti-
gen Fertigstellung und Betriebsbereitschaft. Mit der Inbetriebnahme des entsprechen-
den Vermögensgegenstandes wird eine Umbuchung auf das zugehörige Bilanzkonto 
des Anlagevermögens vorgenommen.  

Hierbei entfallen 20.460.966,00 € auf die Kernverwaltung und 2.230.247,75 € auf die 
Vestische Straßenbahnen GmbH. 

 

1.3 Finanzanlagen  40.949.991,20 € 

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Geld- und Kapitalanlagen, die dem Konzern 
„Kreis Recklinghausen“ auf Dauer dienen sollen. 

Die Finanzanlagen sind wie folgt in der Gesamtbilanz aufgeteilt: 

Finanzanlagen 40.949.991,20 €
Anteile an verbundenen Unternehmen 125.274,07 €
Übrige Beteiligungen 1.598.768,87 €
Wertpapiere des Anlagevermögens 36.969.038,45 €
Ausleihungen 2.256.909,81 €

 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  125.274,07 € 

Anteile an verbundenen Unternehmen stellen einen Unterfall der Beteiligungen dar. 
Die Israel-Stiftung wird hier mit einem Wert von 125.274,07 € ausgewiesen.  
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Der Wert der Beteiligung Vestische Straßenbahnen GmbH wurde im Rahmen der Ka-
pitalkonsolidierung in Höhe von 29.362.393,00 € unter der Position „Anteile an verbun-
denen Unternehmen im Vollkonsolidierungskreis“ ausgebucht. Der Wert der Beteili-
gung VGV wurde in Höhe von 26.505.748,59 € ausgebucht. 

 

1.3.3 Übrige Beteiligungen  1.598.768,87 € 

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine 
dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Der Anteilsbesitz muss 
auf Dauer angelegt sein. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital eines 
Unternehmens von mehr als 20%. 

Die zum Zwecke der Eröffnungsbilanz ermittelten Werte gelten als Anschaffungskos-
ten und werden fortgeschrieben. Abschreibungen werden nur bei einer dauerhaften 
Wertminderung durchgeführt. Zuschreibungen dürfen nur bis zum in der Eröffnungsbi-
lanz ermittelten Wert (Anschaffungswert) vorgenommen werden. 

Es entfallen hierbei 1.385.524,53 € auf die Kernverwaltung und 213.244,34 € auf die 
Vestische Straßenbahnen GmbH. 

 

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  36.969.038,45 € 

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören die im Versorgungsfonds ange-
legte Versorgungsrücklage in Höhe der einbehaltenen Anteile aus Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen sowie Anteile aus der Minderung der Versorgungsleistun-
gen nach dem Versorgungsänderungsgesetz. Im Berichtsjahr wurden weitere 15 
Mio.  € in den Versorgungsfond eingezahlt. Die Wertentwicklung des Versorgungs-
fonds ist stabil. 

In der Gesamtbilanz werden die Wertpapiere des Anlagevermögens des Kreises 
36.557.521,07 € und die der Vestische Straßenbahnen GmbH 411.517,38 € in Summe 
ausgewiesen. 

 

1.3.5 Ausleihungen 2.256.909,81 € 

Im Allgemeinen stellen Ausleihungen langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanz-
geschäften dar. Bei der Kernverwaltung verbergen sich hinter den sonstigen Auslei-
hungen Darlehen an soziale Einrichtungen in Höhe von 2.236.797,34 €. Die sonstigen 
Ausleihungen des Kreises Recklinghausen betreffen ausschließlich Baudarlehen. Die 
sonstigen Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen der Vestische Straßenbahnen 
GmbH werden zusammen mit 20.112,47 € ausgewiesen. Diese wurden mit dem Nenn-
wert aktiviert.  
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2. Umlaufvermögen 339.906.405,89 € 

Das Umlaufvermögen unterteilt sich in die Positionen Vorräte: Roh- Hilfs- und Betriebs-
stoffe, Waren, unfertige Leistungen; Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände sowie liquide Mittel. 

 

2.1 Vorräte: Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige Leistungen 

 3.831.578,37 € 

Unter den Vorräten werden u.a. Grundstücke und Gebäude ausgewiesen, für die eine 
konkrete Verkaufsabsicht oder Rückübertragungsabsicht besteht und die Grundstücke 
und Gebäude, die nicht der dauerhaften Nutzung unterliegen. Beim Kreis 
Recklinghausen sind dies die Gesundheitsämter Marl und Castrop-Rauxel. 

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind gem. § 36 Abs. 7 KomHVO 
ggf. abzuschreiben, wenn sich aus der jedes Jahr zum Abschlussstichtag durchzufüh-
renden Bewertung ein niedrigerer Wert ergibt. 

Die Aufnahme der Vorräte der Vestische Straßenbahnen GmbH erfolgte durch Inven-
tur am Standort Herten. 

 

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.651.595,50 € 

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert worden. Für bestehende Ausfallrisiken 
wurden Wertberichtigungen vorgenommen. 

Die Forderungen bei der Vestische Straßenbahnen GmbH gliedern sich wie folgt: 

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,  
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-

steht, 
- Forderungen gegen Gesellschafter.  

Letztere werden im Gesamtabschluss konsolidiert, soweit sie auf den Gesellschafter 
Kreis Recklinghausen entfallen. 
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2.3 Liquide Mittel  214.423.232,02 € 

Liquide Mittel setzen sich aus allen Bar- und Buchgeldbeständen zusammen. Diese 
sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse und Bestände der Barkassen. Die 
Bankguthaben beinhalten auch die Bestände der sog. Schulgirokonten. Der Ansatz 
erfolgt jeweils zum Nennbetrag.  

Im Laufe eines Jahres unterliegen die liquiden Mittel starken Schwankungen. Die Ge-
samtkapitalflussrechnung ist dem Gesamtanhang als Anlage beigefügt.  

 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung  42.614.172,29 € 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstich-
tag aktiviert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die 
Beträge nicht geringfügig sind. 

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamtenbesoldungen sowie die Voraus-
zahlungen aus dem Sozialbereich. Ebenso ergibt sich ein Teil der aktiven Rechnungs-
abgrenzung aus in der Vergangenheit geleisteten Zuwendungen für Investitionsförde-
rungsmaßnahmen mit einer Zweckbindung über einen Zeitraum von maximal 20 Jah-
ren. 
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Passiva 

1. Eigenkapital 278.915.278,31 € 

Das Eigenkapital ergibt sich als rein rechnerischer Wert aus der Differenz des 
Vermögens abzüglich der Schulden. Die Vermögenswerte des Konzerns „Kreis 
Recklinghausen“ sind dabei überwiegend aufgabengebunden. 

Entsprechend § 56 a Kreisordnung NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen 
Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzuset-
zen. 

 

1.1 Allgemeine Rücklage  47.651.862,53 € 

Als Allgemeine Rücklage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen des 
Kreises Recklinghausen (Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderrückla-
gen, den Sonderposten, den Schulden sowie den passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten ausgewiesen. Die künftige Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist vom er-
zielten Jahresergebnis abhängig. 

 

1.2 Sonderrücklagen 125.274,07 € 

Für die Israelstiftung ist eine Sonderrücklage zu bilden, da das Stiftungsvermögen 
nicht frei verwendet werden darf. Es unterliegt den Vorgaben des Stiftungszwecks. 
§ 44 Abs. 4 KomHVO sieht die Bildung einer Sonderrücklage innerhalb des Eigen-
kapitals für Zuwendungen vor, deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen ist 
und denen noch keine aktivierten Anteile von Vermögensgegenständen gegenüber-
stehen. 

 

1.3 Ausgleichsrücklage 191.407.416,11 € 

Nach § 75 Abs. 3 GO ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemei-
nen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. 

Der Jahresüberschuss 2022 des Kreises Recklinghausen in Höhe von 
40.219.654,24 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
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1.4 Gesamtjahresergebnis des Kreises Recklinghausen  28.110.907,54 € 

Hier ist das in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesene Gesamtjahresergebnis 
des Kreises Recklinghausen anzusetzen. Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt 
sich für das Berichtsjahr ein Gesamtjahresüberschuss in Höhe von 18.854.119,00 €. 
Der darin enthaltene Jahresfehlbetrag der Vestische Straßenbahnen GmbH ist mit 
9.256.788,54 € den Fremdgesellschaftern zuzurechnen, so dass auf den Kreis Reck-
linghausen insgesamt ein Gesamtjahresergebnis von 28.110.907,54 € entfällt. 

 

1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter 11.619.818,06 € 

Der Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter betrifft die Fremdgesell-
schafter der Vestische Straßenbahnen GmbH. 

Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Konzerneigenkapitals im Geschäftsjahr 2023 
wie folgt darstellen: 

  
Eigenkapital des Kreises zum 01.01.2023 lt. Gesamtab-
schluss 

239.184.552,71 €

Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital zum 01.01.2023 11.157.606,60 €

Konzerneigenkapital zum 01.01.2023 250.342.159,31 €

Jahresergebnis 2023 des Kreises Recklinghausen 26.522.557,77 €

Jahresergebnis 2023 der Vestische Straßenbahnen GmbH -35.165.050,20 €

Jahresergebnis 2023 der VGV 50.511,67 €

Abschreibungen auf stille Reserven Vestische Straßenbahnen 
GmbH 

-487.500,00 €

Bewertungsanpassungen Pensionsrückstellungen Vestische 
Straßenbahnen GmbH 

-63.592,00 €

Eliminierung der Aufwendungen aus dem Verlustausgleich 
Kreis Recklinghausen 

27.997.191,76 €

Verrechnung mit dem Eigenkapital 0,00 €

Gesamtjahresergebnis 2023 lt. Gesamtergebnisrechnung 18.854.119,00 €

Einlagen anderer Gesellschafter in das Eigenkapital 9.719.000,00 €

Auszahlungen an anderen Gesellschaftern  0,00 €

Konzerneigenkapital zum 31.12.2023 278.915.278,31 €
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Das Konzerneigenkapital setzt sich damit zum 31.12.2023 wie folgt zusammen: 

Allgemeine Rücklage 47.651.862,53 €

Ausgleichsrücklage/Sonderrücklage des Kreises 191.532.690,18 €

Jahresüberschuss 28.110.907,54 €

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 11.619.818,06 €

Konzerneigenkapital 278.915.278,31 €

 

2. Sonderposten 127.093.095,11 € 

Die Position setzt sich aus Sonderposten für Zuwendungen, Sonderposten für den 
Gebührenausgleich (Abfall und Schlachthöfe) und den sonstigen Sonderposten zu-
sammen. 

 

2.1 Sonderposten für Zuwendungen 121.121.983,19 € 

Zweckgebundene investive Zuwendungen werden in der Bilanz als Sonderposten aus-
gewiesen. Die Höchstgrenze für den Ansatz eines Sonderpostens ist der jeweilige 
Buchwert des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes. 

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezu-
schussten Vermögensgegenstände. Diese ertragswirksame Auflösung bewirkt eine 
Minderung des abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwandes in der Ergebnisrech-
nung. 

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich zusammen aus insgesamt -
118.917.432,60 € beim Kreis Recklinghausen sowie 2.204.550,59 € bei der Vestische 
Straßenbahnen GmbH. 
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2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich  1.547.206,15 € 

Der Kreis Recklinghausen verfügt über drei Gebührenausgleichsrücklagen gemäß § 6 
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG). Diese sind für den Bereich „Abfallwirtschaft“ 
(1.114.264,30 €) sowie für die „Kreisleitstelle“ (424.058,80 €) und den Bereich 
„Schlachthöfe“ (8.883,05 €) zu führen. Für diese Gebührenausgleichsrücklagen sind 
gem. § 42 Absatz 4 Ziffer 2.3 KomHVO Sonderposten für den Gebührenausgleich in 
der Bilanz auszuweisen. Entnahmen dienen der Verlustabdeckung. 

 

2.4 Sonstige Sonderposten 4.423.905,77 € 

Die Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten beinhaltet den Ausweis der Herwig-
Blankertz-Stiftung (15.693,16€) sowie den Sonderposten Gute Schule 2020 (-
4.408.212,61 €). 

 

3. Rückstellungen 309.149.511,34 € 

Rückstellungen stellen Verpflichtungen gegenüber Dritten oder gegenüber sich selbst 
(Instandhaltungsrückstellungen) dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unge-
wiss sind. Eine Rückstellungsbildung erfolgt aufgrund des Vorliegens eines spezifi-
schen Sachverhalts und hat hierbei zum einen den Zweck, den Aufwand periodenge-
recht abzubilden und zum anderen idealtypisch in einer späteren Periode im Rahmen 
der Auszahlung keinerlei Aufwand entstehen zu lassen. 

Rückstellungen dürfen dabei nur für die in § 37 KomHVO NRW genannten Zwecke 
gebildet werden. Die nun erläuterten Rückstellungssachverhalte wurden in der Höhe 
bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (vgl. § 253 
Abs. 1 HGB). 

 

3.1 Pensionsrückstellungen 235.571.457,00 € 

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtli-
chen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. 

Zu den Pensionsrückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie 
sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst. Neben den Rückstellungen für Versorgungsanwartschaften werden 
auch Rückstellungen für Ansprüche auf Beihilfe gem. § 88 Landesbeamtengesetz 
NRW (a. F.) gebildet. 

Die Berechnungen dazu erfolgten durch die Kommunale Versorgungskassen Westfa-
len-Lippe (kvw) in Münster. 
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3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 12.301.377,53 € 

Gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO sind für die Sanierung von Altlasten, um schädlichen 
Umweltauswirkungen vorzubeugen, Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zu bilden. Die Rückstellungen werden sukzessive in Anspruch genommen. 
Im Berichtsjahr 2023 erfolgte zudem eine Zuführung aufgrund des Erhalts einer zweck-
gebundenen Ablösesumme für einen alten Grundwasserschaden. 

 

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.499.600,36 € 

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO sind unterlassene Instandhaltungen als Rückstellungen 
auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsich-
tigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. 

Die Gesamtsumme für die Instandhaltungsrückstellungen betrifft ausschließlich den 
Bereich des Tiefbaus.  

 

3.5 Sonstige Rückstellungen 59.777.076,45 € 

Unter sonstigen Rückstellungen werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkei-
ten ausgewiesen. Große Posten hierbei sind Rückstellungen für ausstehende Rech-
nungen, Rückstellungen für Prozessrisiken und sonstige Personalrückstellungen. 

Die Höhe der Rückstellung für Altersteilzeit und Sabbatjahr beträgt 2.503.246,00 € und 
für Prozessrisiken 5.763.265,57 €. Die Höhe der Rückstellungen für Urlaub und Über-
stunden 8.802.352,00 €. Im Personalbereich besteht des Weiteren eine Rückstellung 
für die Personalüberleitung der GKD in Höhe von 3.026.744,00 €.  

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen bei der Vestische 
Straßenbahnen GmbH in Höhe von 5.524.797,00 € bestehen für Versorgungszusagen 
derzeitiger und ehemaliger Geschäftsführer, für über Sozialplan Ausgeschiedene so-
wie deren Hinterbliebenen. 

Darüber hinaus weist die Vestische Straßenbahnen GmbH sonstige Rückstellungen in 
Höhe von 9.547.257,00 € aus. 
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4. Verbindlichkeiten 135.941.603,69 € 

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten des Konzerns „Kreis Recklinghausen“ 
kann dem Gesamtverbindlichkeitenspiegel entnommen werden.  

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der 
Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten zäh-
len insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, er-
haltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lie-
ferungen und Leistungen.  

 

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 93.035.935,95 € 

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich von einem Dritten zur Verfü-
gung gestellte Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zin-
sen zurückzuzahlen.  

 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.043.572,37 € 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betreffen ausschließlich 
den Kreis Recklinghausen. 

 

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.118.755,23 € 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Verbindlichkei-
ten für bereits erhaltene Lieferungen und Leistungen, für die eine Zahlung noch nicht 
erfolgt ist. 

 

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 23.352.937,12 € 

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten, die keiner anderen Ver-
bindlichkeitsposition zugeordnet werden können. 

Hierunter fallen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und durchlaufenden Gel-
dern. Darüber hinaus werden auch Geldeingänge, die zum Bilanzstichtag keiner For-
derung zugeordnet werden konnten sowie kreditorische Debitoren bei den sonstigen 
Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten ist außerdem eine Verpflichtung gegenüber 
dem Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe (SEL) sowie eine Rück-
zahlungsverpflichtung des Kreises abgebildet. 
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4.6 Erhaltene Anzahlungen 4.390.403,02  € 

Erhaltene Anzahlungen resultieren aus den Zuwendungen für verschiedene Baumaß-
nahmen. Die Position beinhaltet Werte zu Vermögensgegenständen, die zum Bilanz-
stichtag noch nicht in Betrieb genommen wurden. 2023 entfällt ein wesentlicher Betrag 
auf erhaltene Anzahlungen aus Ersatzgeldern. Die vereinnahmten Ersatzgelder stellen 
Gelder von Dritten an den Kreis Recklinghausen dar. Der Bestand zum 31.12.2023 
beträgt 2.495.892,69 €. 

 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 11.022.749,23 € 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn Einzahlungen vor dem 
Bilanzstichtag eingehen, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag 
darstellen. Es handelt sich somit um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr 
zu Einnahmen führen, aber die erst im folgenden Jahr einen Ertrag darstellen. 
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Erläuterungen der Gesamtergebnisrechnung 

Ähnlich wie die Gesamtbilanz wird auch die Gesamtergebnisrechnung erheblich durch 
die Kernverwaltung des Kreises Recklinghausen beeinflusst.  

Nach § 39 KomHVO sind in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen und Erträge des 
Haushaltsjahres auszuweisen. Es handelt sich hierbei allerdings nicht wie bei der Bi-
lanz um eine Zeitpunktbetrachtung, sondern um eine Übersicht der Ertragslage über 
einen Zeitraum. 

Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Jahresüberschuss, im umge-
kehrten Fall ein Jahresfehlbetrag vor. Die Unterteilung der Aufwendungen und Erträge 
soll dem Gesamtabschlussleser verdeutlichen, worin die Ursachen für das Gesamter-
gebnis liegen.  

In der Gesamtergebnisrechnung stellen sich die Ertrags- und Aufwandspositionen im 
Berichtsjahr 2023 wie folgt dar: 

 

 

 

Die ordentlichen Gesamterträge addieren sich auf eine Summe in Höhe von 
1.466.140.599,23 €. Die Finanzerträge betragen 6.310.398,72 €. 

Die ordentlichen Gesamtaufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2023 auf 
1.449.917.102,17 €. Die Finanzaufwendungen betragen 3.679.776,78 €. 

Gesamterträge 2023 
Steuern und ähnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

Sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

Privatrechtliche
Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Aktivierte Eigenleistungen

Finanzerträge
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Insgesamt übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so dass sich in der Gesamt-
ergebnisrechnung 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von  18.854.119,00 € ergibt.  

  

Gesamtaufwendungen 2023
Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

Finanzaufwendungen
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Erträge  

  Erträge Beträge in € 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 24.047.555,05

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 527.496.887,40

3 + Sonstige Transfererträge 36.685.152,22

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.899.480,76

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.967.163,84

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 738.196.447,99

7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.832.075,17

8 + Aktivierte Eigenleistungen 15.836,80

9 +/- Bestandsveränderungen  0,00

10 = Ordentliche Gesamterträge 1.466.140.599,23

 

Steuern und ähnliche Abgaben  24.047.555,05 € 

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben wird lediglich die Wohngeldentlastung des 
Landes ausgewiesen. 

 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen  527.496.887,40 € 

Unter der Position werden im Wesentlichen die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage, die 
Schlüsselzuweisungen des Landes, die Schulpauschale und die Landeszuweisung für 
die Schulsozialarbeit zusammengefasst. Hierbei stellt die Kreisumlage mit 439,46 
Mio. € den größten Posten dar. Die Schlüsselzuweisungen betragen 42,09 Mio. €. Die 
ÖPNV-Umlage beträgt im Berichtsjahr 17,62 Mio. €. 

Ebenfalls fallen hierunter auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Zuwendungen vom Land, Bund und Gemeinden. Die ertragsmäßige Auflösung der in 
der Gesamtbilanz angesetzten Sonderposten entspricht der Abnutzung des bezu-
schussten Vermögensgegenstandes, das bedeutet, dass sich die Auflösung des Son-
derpostens über den Abschreibungszeitraum erstreckt.  

Diese haushaltsmäßige Systematik führt dazu, dass den Abschreibungsaufwendun-
gen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. 
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Sonstige Transfererträge  36.685.152,22 € 

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von gewährten so-
zialen Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, 
Rückzahlungen von überzahlten Hilfeleistungen und übergeleiteten Unterhaltsansprü-
chen. 

 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  101.899.480,76 € 

Beim Kreis Recklinghausen stammen 31,21 Mio. € aus Erstattungen im Rahmen der 
Abfallwirtschaft. Die Verwaltungsgebühren im KFZ-Wesen für Zulassungen, Ummel-
dungen und Änderungen sowie die Gebühren für Fahrerlaubnisse, Zulassungsbe-
scheinigungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und die zwangsweise Außerbe-
triebsetzung von Fahrzeugen betragen im Berichtsjahr insgesamt 8,53 Mio. €. Die Ge-
bühreneinnahmen für Fleisch- und Trichinenuntersuchungen in Schlachthöfen betra-
gen ca. 4,48 Mio. €. Im Gesundheitsamt wurden in den Bereichen Gutachten und Stel-
lungnahmen sowie Gesundheitsschutz 844 T€ vereinnahmt. 

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen mit 55,02 Mio. € die Umsatzer-
löse der Vestischen Straßenbahnen GmbH. 

 

Privatrechtliche Leistungsentgelte  2.967.163,84 € 

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich überwiegend aus 
Verkaufserträgen im Bereich Abfallwirtschaft (1,5 Mio. €) sowie aus Mieten und Pach-
ten (1,14 Mio. €) zusammen.  

 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen  738.196.447,99 € 

Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag aus der Bundesbeteiligung für Grundsiche-
rung 86,05 Mio. €, für Eingliederungstitel 68,93 Mio.€, für Arbeitslosengeld II und So-
zialgeld 313,16 Mio. €, für Kosten der Unterkunft 138,24 Mio. und Kostenerstattungen 
für die Personal- und Verwaltungskosten für den SGB II Bereich 68,01 Mio. € zusam-
men. Weitere nennenswerte Positionen sind Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
vom Land 5,18 Mio. € und von Gemeinden 43,72 Mio. €.  

Anlage 1 / 52



   

Sonstige ordentliche Erträge 34.832.075,17 € 

Unter die sonstigen ordentlichen Erträgen fallen u.a. die Bußgelder für Verkehrsord-
nungswidrigkeiten. Zudem beinhaltet diese Position die Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen.  

 

Aktivierte Eigenleistungen 15.836,80 € 

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn der Konzern „Kreis Recklinghausen“ eige-
nes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes ein-
setzt.  
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Aufwendungen  

  Aufwendungen Beträge in € 
11 -Personalaufwendungen 179.897.165,19

12 -Versorgungsaufwendungen 9.666.869,04

13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.221.873,09

14 -Bilanzielle Abschreibungen 23.773.409,59

15 -Transferaufwendungen 1.037.911.603,38

16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen  77.446.181,88

17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen 1.449.917.102,17

 

Personalaufwendungen 179.897.165,19 € 

Der hier ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von 179,9 Mio. € berücksichtigt alle 
Personalaufwendungen, die der Konzern „Kreis Recklinghausen“ für seine aktiven Be-
schäftigten zu erbringen hat. 

 
Versorgungsaufwendungen  9.666.869,04 € 

Die „Versorgungsaufwendungen" in Höhe von 9,67 Mio. € setzen sich zusammen aus 
Beihilfen für ehemalige Beschäftigte (Versorgungsempfänger) und aus den Pensions-
verpflichtungen (Versorgungskassenbeiträge an die Kommunale Versorgungskassen 
Westfalen-Lippe). 

 

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 121.221.873,09 € 

Im Wesentlichen gehören zu dieser Position Software- und IT-Aufwendungen 8,01 
Mio. €, Nebenkosten von Gebäuden 6,34 Mio. €, Unterhaltung von baulichen Anlagen 
und Grundstücken 7,62 Mio. €, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 2,61 
Mio. €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2,96 Mio. €, sowie Erstat-
tungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von Gemeinden 46,88 Mio. €. Der Ma-
terialaufwand der Vestischen Straßenbahnen GmbH von beläuft sich auch 35,53 
Mio. €. 
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Bilanzielle Abschreibungen  23.773.409,59 € 

Bilanzielle Abschreibungen (AfA) drücken den Werteverzehr im Anlagevermögen aus.  

 

Transferaufwendungen  1.037.911.603,38 € 

Die Position Transferaufwendungen umfasst Leistungen, denen keine Gegenleistung 
gegenübersteht. Insbesondere sind dies Sozialtransferaufwendungen, allgemeine 
Umlagen an Gemeindeverbände und Zuschüsse für laufende Zwecke. 

 
Das Volumen im Berichtsjahr 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr von 929,20 Mio. € 
auf 1.038,91 Mio. €. Die Transferaufwendungen der sozialen Leistungen stellen den 
größten Anteil am Gesamtvolumen dar.  

 

Sonstige ordentliche Aufwendungen  77.446.181,88 € 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen 
für die Abfallbeseitigung. Weitere Bestandteile dieser Position sind Wertberichtigungen 
auf Forderungen, Schülerbeförderungskosten, Beweiserhebungskosten bei Schwer-
behindertenangelegenheiten und Kosten für Gerichts- und ähnliche Gebühren. Zu-
schüsse seitens des Landes NRW stehen diesen Aufwendungen zum Teil gegenüber. 
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Finanzerträge und Finanzaufwendungen  

 

Die Finanzerträge und Finanzaufwendungen stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar: 

  Finanzerträge und Finanzaufwendungen   Beträge in € 
19 + Finanzerträge 6.310.398,72
20 - Finanzaufwendungen 3.679.776,78
21 = Finanzergebnis 2.630.621,94

 

Finanzerträge 6.310.398,72 € 

Die ausgewiesenen Finanzerträge in Höhe von 6,31 Mio. € betreffen im Wesentlichen 
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens der Kern-
verwaltung sowie Beteiligungserträge der Vestischen Straßenbahnen GmbH. 

 

Finanzaufwendungen 3.679.776,78 € 

Im Berichtsjahr entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rund 3,68 Mio. €. Die Zins-
aufwendungen sind vor allem für Investitionskredite angefallen. 
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Anlagen 
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Anlagenspiegel 

Anlagevermögen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen/Wertberichtigungen Buchwert 

Stand am 
31.12.22 

Zugänge Abgänge Umbuchungen 
im Haushalts-

jahr 

Stand am   
31.12.23 

Kumulierte  Ab-
schreibungen 
zum  31.12.22 

Abschreibun-
gen im Haus-

haltsjahr 

Zuschrei-
bungen im 
Haushalts-

jahr 

Abgang AfA 
im Haushalts-

jahr 

Kumulierte Ab-
schreibungen 
zum 31.12.23 

Restbuchwert 
31.12.23 

Restbuchwert 
31.12.22 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

1. Immaterielle Vermgens-
gegenstände 

9.773.405,58 758.314,97 0,00 0,00 10.531.720,55 8.143.046,01 513.675,59 0,00 0,00 8.656.721,60 1.874.998,95 1.630.359,57 

2. Sachanlagevermögen 721.531.554,66 34.270.087,74 12.625.527,14 0,00 743.176.115,26 306.523.527,62 23.000.273,87 0,00 10.478.808,09 319.044.993,40 424.131.121,86 415.008.027,04 

2. Finanzanlagen 87.294.506,75 15.099.579,04 343.713,15 0,00 102.050.372,64 4.931.615,86 259.460,13 0,00 -41.163,86 5.232.239,85 96.818.132,79 82.362.890,89 

Gesamtsummen: 818.599.466,99 50.127.981,75 12.969.240,29 0,00 855.758.208,45 319.598.189,49 23.773.409,59 0,00 10.437.644,23 332.933.954,85 522.824.253,60 499.001.277,50 
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Forderungsspiegel 

Art der Forderung 

Gesamt- Gesamt- 
betrag mit einer Restlaufzeit von betrag 
zum zum 

31.12.2023 bis zu 1 J. 1 bis 5 J. mehr als 31.12.2022  
5 J. 

 

EUR EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 5

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und For-
derungen aus Transferleistungen

102.992.740,08 102.759.932,64 84.630,65 148.176,79 107.229.463,68 

2. Privatrechtliche Forderungen 4.792.775,89 4.792.775,89 0,00 0,00 6.409.162,49 
3. Sonstige Vermögensgegenstände 13.866.079,53 13.837.079,53 29.000,00 0,00 10.953.719,40 

Summe aller Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände

121.651.595,50 121.389.788,06 113.630,65 148.176,79 124.592.345,57 
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Verbindlichkeitenspiegel 

Art der Verbindlichkeit 

Gesamt- Gesamt- 
betrag mit einer Restlaufzeit von betrag 
zum zum 

31.12.2023 bis zu 1 J. 1 bis 5 J. mehr als 31.12.2022  
5 J. 

 

EUR EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 5

1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-

tionen
93.035.935,95 3.644.960,32 5.301.412,16 84.089.563,47 87.080.850,68 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung

3.043.572,37 3.043.572,37 0,00 0,00 3.243.374,99 

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

12.118.755,23 12.118.755,23 0,00 0,00 11.264.556,32 

5. Sonstige Verbindlichkeiten 23.352.937,12 23.352.937,12 0,00 0,00 19.912.400,29 

6. Erhaltene Anzahlungen 4.390.403,02 4.390.403,02 0,00 0,00 7.218.603,62 
Summe aller Verbindlichkeiten 135.941.603,69 46.550.628,06 5.301.412,16 84.089.563,47 128.719.785,90 
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Kapitalflussrechnung  

Nr. Bezeichnung der Zahlungsströme 31.12.2023 31.12.2022
1 Ordentliches Ergebnis 18.854.119,00 € 32.695.706,91 €

2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf das 
Anlagevermögen und Wertpapiere des Um-
laufvermögens

23.773.409,59 € 23.249.537,42 €

3 
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 5.007.020,66 € 22.851.970,39 €

4 
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendun-
gen/Erträge 

-8.427.632,94 € -10.302.956,49 €

5 +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Ge-
genständen des Anlagevermögens

-1.958.886,98 € -781.796,98 €

6 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-1.255.804,03 € 9.276.719,44 €

7 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen sowie ande-
rer Passiva, die nicht der Investitions- oder Fi-
nanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

4.355.777,40 € -20.608.285,41 €

8 +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentli-
chen Posten  

0,00 € 0,00 €

9 = Cashflow aus laufender Geschäftstätig-
keit  
(= Summe aus 1 bis 8)  

40.348.002,70 € 56.380.895,28 €

10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstän-
den des Sachanlagevermögens

4.085.172,17 € 1.675.719,59 €

11 - Auszahlungen für Investitionen in das Sach-
anlagevermögen 

-34.270.087,74 € -28.949.103,89 €

12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegen-
ständen des immateriellen Anlagevermögens

0,00 € 0,00 €

13 - Auszahlungen für Investitionen in das imma-
terielle Anlagevermögen 

-758.314,97 € -419.618,79 €

14 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegen-
ständen des Finanzanlagevermögens

405.310,87 € 169.726,61 €

15 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-
anlagevermögen 

-15.099.579,04 € -20.298.719,68 €

16 + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsoli-
dierten Unternehmen und sonstigen Ge-
schäftseinheiten 

0,00 € 0,00 €
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Nr. Bezeichnung der Zahlungsströme 31.12.2023 31.12.2022 
17 - Auszahlungen aus dem Erwerb von konsoli-

dierten Unternehmen und sonstigen Ge-
schäftseinheiten 

0,00 € 0,00 €

18 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanla-
gen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispo-
sition 

0,00 € 0,00 €

19 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelan-
lagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdis-
position 

0,00 € 0,00 €

20 + Einzahlungen aus Sonderposten aus Zuwen-
dungen und Beiträgen 

10.563.837,34 € 5.585.320,21 €

21 = Cashflow aus Investitionstätigkeit  
(Zeilen 10 bis 20)  

-35.073.661,37 € -42.236.675,95 €

22 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 
(Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, 
etc.) 

10.771.000,00 € 8.839.000,00 €

23 - Auszahlungen an Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb 
eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, 
andere Ausschüttungen) 

-1.052.000,00 € -693.000,00 €

24 + Einzahlungen aus der Begebung von Anlei-
hen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten

12.948.471,07 € 0,00 €

25 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen 
und (Finanz-) Krediten 

-7.193.188,42 € -5.070.511,27 €

26 = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
(Zeilen 22 bis 25)  

15.474.282,65 € 3.075.488,73 €

27 
Zahlungswirksame Veränderungen des Fi-
nanzmittelfonds (Zeilen 9, 21, 26)

20.748.623,98 € 17.219.708,06 €

28 +/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und 
bewertungsbedingte Änderungen des Finanz-
mittelfonds  

0,00 € 0,00 €

29 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 193.674.608,04 € 176.454.899,98 €

30 = Finanzmittelfonds zum 31.12.2023 214.423.232,02 € 193.674.608,04 €
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Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung  

Gemäß § 52 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Gesamtanhang eine Kapitalflussrechnung 
beizufügen. Die Zahlungsströme des Konzerns „Kreis Recklinghausen“ werden in der 
Gesamtkapitalflussrechnung abgebildet. 

Die Gesamtkapitalflussrechnung wurde aus den Daten der Gesamtbilanz und der Ge-
samtergebnisrechnung abgeleitet. Dabei erfolgte die Ermittlung des Cashflows aus 
laufender Verwaltungstätigkeit nach indirekter Methode. 

Für die Bereiche „Ermittlung des Cashflows aus Investitionstätigkeit“ sowie „Ermittlung 
des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit“ wurden die Zahlungsströme nach der di-
rekten Methode dargestellt. 
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Eigenkapitalspiegel 

Bezeichnung 
Bestand zum 31.12 

des Vorjahres 

Verrechnung des 
Vorjahresergeb-

nisses 

Verrechnung mit 
der allgemeinen 
Rücklage nach 

§ 44 Abs. 3
KomHVO im 
Haushaltsjahr 

Veränderung der 
Sonderrücklage 

Jahresergebnis 
des Haushaltsjah-
res (vor Beschluss 
über Ergebnisver-

wendung) 

Bestand zum 31.12 
des Haushaltsjah-

res 

1.1 Allgemeine Rücklage 45.570.630,51 € 2.081.232,02 € 47.651.862,53 € 
1.2 Sonderrücklagen 125.274,07 € 125.274,07 € 
1.3 Ausgleichsrücklage 152.775.882,06 € 38.631.534,05 € 191.407.416,11 € 
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 40.712.766,07 € -40.712.766,07 € 28.110.907,54 € 28.110.907,54 € 
1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer 
Gesellschafter 

11.157.606,60 € 462.211,46 €
11.619.818,06 € 

Summe Eigenkapital 250.342.159,31 € 278.915.278,31 € 
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-
trag 

0,00 €
0,00 € 

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW) 
3. Vorjahr Vorvorjahr Vorjahr Saldo 

Allgemeiner Rücklage (+/-) 2.136.263,36 € 1.611.702,61 € 2.081.232,02 € 5.829.197,99 €
Ausgleichsrücklage (+/-) 32.621.572,23 € 33.356.633,23 € 40.219.654,24 € 106.197.859,70 €
Summe 34.757.835,59 € 34.968.335,84 € 42.300.886,26 € 112.027.057,69 €
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Angaben zu den Mitgliedern der 

Verwaltungsführung und des 

Kreistages nach  

§ 95 Absatz 3 GO NRW 
Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Recklinghausen sowie alle Kreistagsmit-
glieder sind gem. § 95 Absatz 3 GO NRW am Ende des Lageberichtes namentlich zu 
erwähnen. Die Aufstellung hat zum Stand des Bilanzstichtages und zum aktuellen 
Stand zu erfolgen. Ferner sind für diese Personen der ausgeübte Beruf sowie deren 
Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. 

 

Bodo Klimpel   Landrat
 Mitglied im Gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 

die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 
 Mitglied des Vorstands der Israel-Stiftung 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vesti-

sche Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft 
Kreis Recklinghausen mbH 

 Mitglied Verbandsversammlung des Abfallwirt-
schaftsverbandes EKOCity 

 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband 
für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Emscher-Lippe 

 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Gemeinsame Kommunale Datenzentrale 
Recklinghausen 

 Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen 
GmbH 

 Mitglied im Ältestenrat 
 Mitglied im Aufsichtsrat der EKOCity GmbH 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied Präsidium der Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft WiN Emscher-Lippe 
 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises  
 Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsver-

bandes EKOCity 
 Mitglied im Verbandsrat des Lippeverbandes 
 Mitglied im Aufsichtsrat newPark Planungs- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH 
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Dominik Schad (Kreisdirek-
tor/Kämmerer ab dem 19.03.2024)  

Kreisdirektor / Kämmerer 

 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes  

 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweck-
verband für das Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Emscher-Lippe 

 Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
Vestischen Grunderwerbs- und Vermögensgesell-
schaft Kreis Recklinghausen mbH 

 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Ab-
fallwirtschaftsverbandes EKOCity 

 Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der newPark Pla-
nungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 

 
Roland Butz (nachrichtlich: 
Kreisdirektor/Kämmerer bis zum 
30.06.2023)   

Kreisdirektor / Kämmerer 

 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes  

 Mitglied der Gesellschafterversammlung der RWW 
Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft 
mbH 

 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweck-
verband für das Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Emscher-Lippe 

 Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
Vestischen Grunderwerbs- und Vermögensgesell-
schaft Kreis Recklinghausen mbH 

 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Ab-
fallwirtschaftsverbandes EKOCity 

 Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der newPark Pla-
nungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
 

Borsu Alinaghi Selbstständig, Kaufmann E.K.
 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 

Recklinghausen  
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 

 
Fabian Kaese Beamtenanwärter
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Margita Gudjons Rentnerin
 Mitglied Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied im Kreisausschuss 

 
Thorben Terwort Chemikant

 Mitglied Ausschuss für Landwirtschaft und Bauwe-
sen 

 Mitglied Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz und 
Rettungswesen 
 

Elvira Aulich  Sachbearbeiterin 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes 
 Mitglied der Landschaftsversammlung des Land-

schaftsverbandes Westfalen-Lippe 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Jüdisches Mu-

seum Westfalen  
 Stellv. Mitglied Gemeinsamer Kreiswahlausschuss 

für die Wahlkreise 69 bis 71 für die Landtagswahlen 
 

 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 
2022 – 2027 

 Mitglied Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Digita-
les 

 Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz 
 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband 

für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Emscher-Lippe 

 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied der Landschaftsversammlung des Land-

schaftsverbandes Westfalen-Lippe  
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 

Lisa Bernemann  Bürokauffrau 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Stellv. Mitglied der Emscher- Lippe- Konferenz 

Jens Bennarend  Studienrat
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 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 
und Bauwesen 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales 
 

Ann-Kathrin Bludau   Sozialarbeiterin 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein- Ruhr 
 

Prof. Dr. Patrick-Benjamin Bök Professor / Informatiker 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales  
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen  
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss  
 Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Reckling-

hausen 
 
Hubert Börmann  Kaufmann

 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-
wesen 

 Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirt-
schaftsverbandes EKOCity 

 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 
und Rettungswesen 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 
und Digitales 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales 

 Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkas-
senzweckverbands 
 

Frank Bosbach    Versicherungskaufmann 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss  
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbands 

 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Ab-
fallwirtschaftsverbandes EKOCity 

 
Yasemin Breilmann  Rechtsreferendarin

 Mitglied im Gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 
die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 

 Mitglied der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vesti-

sche Straßenbahnen GmbH 
 Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung 

der Recklinghäuser Lokalfunk Betriebsgesellschaft 
mbH & Co. KG 

 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 

 
Steffen Christ selbstständig, Immobilienkaufmann 

 Mitglied in der Emscher-Lippe-Konferenz 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirt-

schaftsverbandes EKOCity 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied Gemeinsamer Kreiswahlausschuss 

für die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 
 

Veronika Diring (nachrichtlich: 
Kreistagsmitglied vom 01.11.2020 
bis 14.04.2023) 

NRW Talentscout 

 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 
2022 - 2027 

 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 

 
Christine Dohmann Konrektorin

 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im für Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit 

und Umwelt 
 Mitglied im Ältestenrat 
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 Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckver-
band für das Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Emscher-Lippe 

 Stellv. Mitglied Landschaftsversammlung des Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe 

Peter Duscha    Techniker 
 Mitglied der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Reck-

linghäuser Lokalfunk Betriebsgesellschaft mbH & 
Co. KG 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 
und Digitales 

 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der 

Vestische Straßenbahn GmbH 
 Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der 

Rettungsschule Vest 
 
Martina Eißing    Verwaltungsangestellte

 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 
Umwelt 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied Kommunale Konferenz Alter und Pflege 

 
Mohamad Vermeer  Konditormeister  

 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied im Landschaftsversammlung des Land-

schaftsverbandes Westfalen-Lippe 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
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 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-
schutz und Rettungswesen 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales 

 Mitglied im Personalausschuss 
 
Christina Erwig   Lehrerin 

 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband 

für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Emscher-Lippe 

 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-
wesen 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 
und Digitales 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-
keit und Umwelt 

 Stellv. Mitglied Drogenberatung Westvest e.V. -Mit-
gliedsversammlung  

 Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abfall-
wirtschaftsverband EKOCity 

 Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe  

 Stellv. Mitglied Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 
2022-2027 

 
Holger Freitag   Pensionär

 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 
Recklinghausen 

 Mitglied im Vorstand Israel-Stiftung 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungs-

plan 2022 – 2027 
 
Uwe Göddenhenrich       Rentner

 Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
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 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-
schutz und Rettungswesen 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales 

 Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizei-
behörde Recklinghausen 
 

Bernd Goerke     Techniker 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen 

GmbH 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckver-

band für das Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Emscher-Lippe  

 Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft WiN Emscher-
Lippe 

 
Fritz Gollenbeck      Technische Angestellter 

 Mitglied im Gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 
die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 

 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-
wesen 

 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abfall-

wirtschaftsverband EKOCity 
 Stellv. Mitglied Polizeibeirat bei der Kreispolizeibe-

hörde Recklinghausen 
 Stellv. Mitglied Emscher-Lippe-Konferenz 

 
Marco Gräber Sachbearbeiter

 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz und 

Rettungswesen 
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 Mitglied im Ältestenrat 
 

Dr. Sebastian Gräler     Rechtsanwalt  

 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der See-

gesellschaft Haltern mbH 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Be-

treibergesellschaft Silbersee II Haltern am See 
mbH 

 Stellv. Mitglied Polizeibeirat bei der Kreispolizeibe-
hörde Recklinghausen 

 Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der 
Vestischen Grunderwerbs- und Vermögensgesell-
schaft kreis Recklinghausen mbH  

 Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckver-
band für das Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Emscher-Lippe 
 

Hans Christian Grunau    Bankkaufmann 

 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-
gitales 

 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied in der Emscher- Lippe- Konferenz 

 
Georg Gunnemann Kriminalbeamter a.D.

 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen 

GmbH 
 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 

Recklinghausen 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz und 

Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 

 
Susanne Hardt      Personalmanagerin  

 Mitglied im Gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 
die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 

 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-
gitales 

Anlage 1 / 73



 

 

 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband 
für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Emscher-Lippe 

 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Recklin-

ghausen 
 

Lothar Hegemann (nachrichtlich: Kreis-
tagsmitglied vom 01.10.1999 bis 14.11.2023)     

Rentner 

 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 
und Rettungswesen 

 Stellv. Mitglied Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit 
und Umwelt 

 Stellv. Mitglied Ausschuss für Landwirtschaft und 
Bauwesen 

 Stellv. Mitglied Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales 

 Stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss 
 

Markus Heier         Diplom Ingenieur
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betrei-

bergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungs-

plan 2022- 2027 
 Stellv. Mitglied in der Emscher- Lippe- Konferenz 
 Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der 

Seegesellschaft Haltern mbH 
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Axel Heimsath       Rentner
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Ret-

tungsschule Vest 
 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 

Recklinghausen 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen  
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied Steuerungs- und Planungskonferenz- Woh-

nen in der Eingliederungshilfe 
 Stellv. Mitglied in der Drogenberatung Westvest 

e.V. – Mitgliederversammlung- 
 Stellv. Mitglied in der Konferenz Alter und Pflege 
 Stellv. Mitglied Ausschuss für anzeigepflichtige Ent-

lassungen der Agentur für Arbeit Recklinghausen 
 

Ulrich Hempel        Dipl. Theologe 
 Mitglied im Gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 

die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vesti-

sche Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft 
Kreis Recklinghausen mbH 

 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ältestenrat 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes 
 Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlas-

sungen der Agentur für Arbeit Recklinghausen 
 Mitglied im Vorstand Israel-Stiftung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung 

der newPark Planungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH 
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 Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckver-
band für das Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Emscher- Lippe 

 
Martina Herrmann Consultant

 Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz 
und Rettungswesen 

 Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

 Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfall-
wirtschaftsverbandes EKOCity 

 Mitglied im Ausschuss für Ausschuss für Klima, 
Nachhaltigkeit und Umwelt 

 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 

 
Michael Hübner         Abgeordneter MdL

 Mitglied im Kreisausschuss 
 

Torsten Jakob          Handwerkmeister  
 Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirt-

schaftsverbandes EKOCity 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft WiN Emscher-Lippe 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Jörg Jedfeld          Diplom-Kaufmann

 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

 Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen 
GmbH 

 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 
und Rettungswesen 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
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Fenja Alexandra Jedl      Geschäftsführerin 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied der Drogenberatung Westvest e.V. -Mitglie-

derversammlung- 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung 

Zweckverband für das Studieninstitut für kommu-
nale Verwaltung Emscher- Lippe 

 Stellv. Mitglied in Verbandsversammlung des Spar-
kassenverbandes  

 Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizei-
behörde Recklinghausen 
 

Michael Kamps    Chemiefacharbeiter
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 

2022- 2027 
 Mitglied Ausschluss für Bildung 

 
Nicklas Kappe     Keine Auskunft

 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-
gitales 

 Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 Stellv. Mitglied Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss 

 
Ramona Karatas Wissenschaftliche Angestellte

 Mitglied im gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 
die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 

 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 

Recklinghausen 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
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 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 
2022- 2027 

 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein- Ruhr 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung 

Zweckverband für das Studieninstitut für kommu-
nale Verwaltung Emscher- Lippe 

Hans Antonius Knoblauch   Geschäftsführer 
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen 

GmbH 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Ret-

tungsschule Vest 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Nachhaltigkeit und Um-

welt 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein- Ruhr 
 

Tobias Köller Dipl. Betriebswirt
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen 

GmbH 
 Mitglied in „Lokale Steuerungs- und Planungskonfe-

renz- Wohnen in der Eingliederungshilfe 

Silke Krieg Unternehmensberaterin
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes 
 Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbah-

nen GmbH 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
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 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 

Nina Krüger          Jugendbildungsreferentin
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 

Recklinghausen 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen  
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungs-

plan 2022- 2027 
 
Werner Kuhlmann       Beamter 

 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-
wesen 

 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 
und Rettungswesen 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 
und Digitales 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-
keit und Umwelt 

 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 
Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity 

 Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung 
der Rettungsschule Vest 

 Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Verkehrsbund Rhein- Ruhr 

 
Heribert Leineweber Unternehmensberater

 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied im gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 

die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahl 

Dr. Frank Lelke            Angestellter 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirt-

schaftsverbandes EKOCity 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 

Anlage 1 / 79



 

 

 Stellv. Mitglied im gemeinsamen Kreiswahlaus-
schuss für die Wahlkreise 69 bis 72 für die Land-
tagswahlen 

 
Hans-Peter Müller            Kfz-Elektriker  

 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vesti-
sche Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft 
Kreis Recklinghausen mbH 

 Mitglied im Ältestenrat 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Gesellschafterversammlung der 

newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft 
mbH 

 Mitglied im Kreisausschuss 
 

 Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsver-
bandes EKOCity 

 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-
gitales 

 Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirt-
schaftsverbandes EKOCity 

 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibe-

hörde Recklinghausen 
 
Gudrun Nehrkorn Diplom-Verwaltungswirtin

 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 
Umwelt  

 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-
wesen  

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-
schutz und Rettungswesen  

 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss  
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 

Werner Niermann       Technischer Angestellter 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirt-

schaftsverbandes EKOCity 
 Mitglied im Aufsichtsrat der EKOCity GmbH 
 Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsver-

bandes EKOCity 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 

Volker Musiol              Fachlehrer   i.E.
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 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales  
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Sparkassenzweckverbandes 
 

Harald Nübel               Rentner 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen 

GmbH 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein- Ruhr 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Sparkassenzweckverbandes 
 
Benno Portmann Lehrer 

 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 
2022 - 2027 

 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 
Dagmar Richter Bankkauffrau, Lehrerin

 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes  
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungs-

plan 2022- 2027 

Daniela Wloka Krankenkassenbetriebswirtin
 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 

2022-2027 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 
Recklinghausen 

 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 

 
Martina Ruhardt (nachrichtlich: Kreis-
tagsmitglied vom 12.10.2009 bis 
12.03.2023) 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 Mitglied im Ältestenrat 
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied im Kreisausschuss 

Ludger Samson       Geschäftsführer  
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied der Landschaftsversammlung des Land-

schaftsverbandes Westfalen-Lippe 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Vorstand Stiftung Jüdisches Museum 

Westfalen 
 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales 
 Mitglied im gemeinsamen Kreiswahlausschuss für 

die Wahlkreise 69 bis 72 für die Landtagswahlen 
 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 

2022- 2027 
 

Andreas Schlüter        Dipl. Verwaltungswirt 
 Mitglied in der Gesundheitskonferenz  
 Mitglied im Vorstand Israel-Stiftung 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
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Ute Schmitz                Fremdsprachensekretärin 

 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 Mitglied in der kommunalen Konferenz Alter und 
Pflege 

 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 
Umwelt 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 
und Bauwesen 

 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Sparkassenzweckverbandes 
 
Otto Schübbe                  Rentner 

 Mitglied in der Gesundheitskonferenz 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des 

Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity 
 Stellv. Mitglied in der Landschaftsversammlung des 

Landschaftsverbandes Westfalen- Lippe 
 
Helga Schuhmann-Weßollek   Dipl. Kauffrau 

 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 
Umwelt 

 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 Mitglied der Landschaftsversammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied in der lokalen Steuerungs- und Planungs-

konferenz- Wohnen in der Eingliederungshilfe 
 

Tanja Soschinski             Disponentin 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Vorstand Israel-Stiftung 
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 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-
gitales 

 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 

 
Elke-Marita Stuckel-Lotz Steuer- und Wirtschaftsfachangestellte 

 Mitglied in der Gesundheitskonferenz 
 Mitglied der Drogenberatung Westvest e.V. -Mitglie-

derversammlung- 
 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband 

für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Emscher-Lippe 

 Mitglied der Landschaftsversammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe 

 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Mitglied in der lokalen Steuerungs- und Planungs-

konferenz- Wohnen in der Eingliederungshilfe 
 
Theodor Surmann Landwirt  

 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-
wesen 

 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 
Umwelt 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 
und Digitales 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-
schutz und Rettungswesen 

 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 
Franz-Josef Thorwesten Rentner

 Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
 Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde 

Recklinghausen 
 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband 

für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Emscher-Lippe 

 Mitglied im Personalausschuss 
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 Mitglied im Ältestenrat 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied im Kreisausschuss  
 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft 

und Bauwesen 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Dr. Bert Wagener Diplom Psychologe

 Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirt-

schaftsverbandes EKOCity 
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Ältestenrat 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und 

Bauwesen 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 

 
Lutz Wagner Lehrer

 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband 

für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Emscher-Lippe 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 
und Digitales 

 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Personalausschuss 

 
Arvid Weber  Diplom-Jurist 

 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 Mitglied der Drogenberatung Westvest e.V. -Mitglie-
derversammlung- 

 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuer-

schutz und Rettungswesen 
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 
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Dietmar Weinhardt Dipl. Kaufmann, Dipl. Betriebswirt, Unterneh-

mens- und IT-Berater
 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 

2022 – 2027 
 Mitglied im Kommunale Konferenz Alter und Pflege  
 Mitglied in der Gesundheitskonferenz 
 Mitglied im Vorstand der Israel-Stiftung 
 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkas-

senzweckverbandes 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 

Regina Weyer Diplom Sozialpädagogin
 Mitglied im Kommunale Konferenz für Alter und 

Pflege 
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales 
 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
 Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss 

Petra Willemsen Psych. Beraterin
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss Wirtschaftspolitik und 

Digitales  
 Stellv. Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Ältestenrat 

Maya Sommer Studentin
 Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und 

Umwelt 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales 

Nicole Wölke-Neuhaus   Dipl.-Ing. Architektin
 Mitglied im Personalausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Bau-

wesen 
 Mitglied im Kreisausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

und Digitales 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Klima, Nachhaltig-

keit und Umwelt 
Marco Zerwas Lehrer

 Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplan 2022 
- 2027 

 Mitglied im Kreisausschuss 
 Mitglied im Ausschuss für Bildung 
 Mitglied im Personalausschuss 
 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und 

Bauwesen 

Armin Ziesmann Unternehmensberater
 Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz 

und Rettungswesen 
 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Di-

gitales 
 Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 
 Stellv. Mitglied im Wahlausschuss des Kreises 
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Gesamtlagebericht 
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Allgemeine Angaben  

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach § 116 Abs. 1 Satz 2 GO NRW ist dem 
Gesamtabschluss in Ergänzung ein Gesamtlagebericht beizufügen. Gemäß 
§ 52 Abs. 1 KomHVO NRW soll dieser dazu dienen, dass durch den Gesamtabschluss 
vermittelte Bild der Gesamtvermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
entsprechend zu erläutern. Außerdem ist dem Gesamtlagebericht eine Analyse der 
Haushaltswirtschaft der Kommune unter Einbeziehung der verselbstständigten 
Aufgabenbereiche und der Gesamtlage der Kommune beizufügen. Hierzu sind 
produktorientierte Ziele und Kennzahlen zu erheben, soweit sie bedeutsam für das Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune sind. 
Zusätzlich sind die Chancen und Risiken der Gesamtlage des Konzerns „Kreis 
Recklinghausen“ zu beleuchten. 
 

Ergebnisüberblick 

Für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich nachfolgende Ergebnisstruktur: 

Ertrags- und 
Aufwandsarten 

Ergebnis 
31.12.23 

EUR 

Ergebnis 
31.12.22 

EUR 

Vergleich 
EUR 

Ordentliche Gesamterträge 1.466.140.599,23 1.368.471.795,13 97.668.804,10
Ordentliche 
Gesamtaufwendungen 

1.449.917.102,17 1.332.317.403,91 117.599.698,26

Ordentliches 
Gesamtergebnis 

16.223.497,06 36.154.391,22 -19.930.894,16

Finanzerträge 6.310.398,72 315.604,11 5.994.794,61
Finanzaufwendungen  3.679.776,78 3.774.288,42 -94.511,64
Gesamtfinanzergebnis 2.630.621,94 -3.458.684,31 6.089.306,25
Gesamtergebnis der 
laufenden Geschäfts- 
tätigkeit 

18.854.119,00 32.695.706,91 -13.841.587,91

Außerordentliches 
Gesamtergebnis 

0,00 0,00 0,00

Gesamtjahresergebnis  18.854.119,00 32.695.706,91 -13.841.587,91
Anderen Gesellschaftern zu-
zurechnendes Ergebnis  

9.256.788,54 8.017.059,16 1.239.729,38

Gesamtjahresergebnis 
ohne anderen Gesellschaf-
tern zuzurechnendes  
Ergebnis 

28.110.907,54 40.712.766,07 -12.601.858,53

.
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In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Gesamtergebnisrechnung im 
Einzelnen dargestellt:  

Ertrags- und Aufwandsarten  Ergebnis 
31.12.2023 

EUR 

Ergebnis 
31.12.2022 

EUR 

Vergleich 
EUR 

1 Steuern und ähnliche Abga-
ben 

24.047.555,05 22.329.640,64 1.717.914,41

2 + Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 

527.496.887,40 503.454.507,79 24.042.379,61

3 + Sonstige Transfererträge 36.685.152,22 31.547.964,10 5.137.188,12

4 + Öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 

101.899.480,76 90.711.990,17 11.187.490,59

5 + Privatrechtliche Leistungs-
entgelte 

2.967.163,84 5.545.573,10 -2.578.409,26

6 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

738.196.447,99 676.007.494,97 62.188.953,02

7 + Sonstige ordentliche Er-
träge 

34.832.075,17 38.868.394,92 -4.036.319,75

8 + Aktivierte Eigenleistungen 15.836,80 6.229,44 9.607,36

9 +/- Bestandsveränderungen  0,00 0,00 0,00

10  = Ordentliche Gesamter-
träge 

1.466.140.599,23 1.368.471.795,13 97.668.804,10

 

11 - Personalaufwendungen 179.897.165,19 175.066.340,30 4.830.824,89
12 - Versorgungsaufwendun-

gen 
9.666.869,04 12.962.108,40 -3.295.239,36

13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 

121.221.873,09 116.016.328,05 5.205.545,04

14 - Bilanzielle Abschreibun-
gen 

23.773.409,59 23.249.537,42 523.872,17

15 - Transferaufwendungen 1.037.911.603,38 929.198.400,47 108.713.202,91
16 - Sonstige ordentliche Auf-

wendungen  
77.446.181,88 75.824.689,27 1.621.492,61

17  = Ordentliche Gesamtauf-
wendungen 

1.449.917.102,17 1.332.317.403,91 117.599.698,26

18  = Ordentliches Gesamter-
gebnis  
(= Zeilen 10 und 17)  

16.223.497,06 36.154.391,22 -19.930.894,16

 

19 + Finanzerträge 6.310.398,72 315.604,11 5.994.794,61
20 + Erträge aus assoziierten 

Unternehmen 
0,00 0,00 0,00

21 - Finanzaufwendungen  3.679.776,78 3.774.288,42 -94.511,64
22 - Aufwendungen aus assozi-

ierten Unternehmen  
0,00 0,00 0,00

23 = Gesamtfinanzergebnis 
(= Zeilen 19 und 22)  

2.630.621,94 -3.458.684,31 6.089.306,25

24 = Gesamtergebnis der lau-
fenden Geschäftstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 23)  

18.854.119,00 32.695.706,91 -13.841.587,91
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25 + Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00
26 - Außerordentliche Aufwen-

dungen 
0,00 0,00 0,00

27 = Außerordentliches Ge-
samtergebnis (= Zeilen 25 
und 26)  

0,00 0,00 0,00

28 = Gesamtjahresergebnis 
lt. Ergebnisrechnung (= 
Zeilen 24 und 27) 

18.854.119,00 32.695.706,91 -13.841.587,91

29  Anderen Gesellschaftern 
zuzurechnendes Ergebnis  

9.256.788,54 8.017.059,16 1.239.729,38

30 = Gesamtjahresergebnis 
des Kreises Recklinghau-
sen lt. Bilanz 
(= Zeilen 28 und 29)  

28.110.907,54 40.712.766,07 -12.601.858,53

 

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich im Geschäftsjahr 2023 auf rd. 1.446,14 Mio. €. 
Die Veränderung zum Vorjahr beträgt somit ca. 97,67Mio. €. Die Veränderungen sind 
auf die nachfolgenden Erträge zurückzuführen.  

 

Der Betrag der Steuern und ähnliche Abgaben besteht ausschließlich aus der Wohn-
geldentlastung des Landes, die im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 
1,72 Mio. € gestiegen ist. 

 

Eine weitere Veränderung ergibt sich aus einer Erhöhung im Bereich Zuwendungen 
und allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 24,04 Mio. €. Im Wesentlichen resultiert die 
Steigerung aus der Erhöhung der Kreisumlage von 416,15 Mio. € auf 439,46 Mio. €. 

 

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich um 5,14 Mio. € gegenüber dem Vorjahr 
auf 36,69 Mio. €. Wesentliche Bestandteile sind Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, 
Rückzahlungen von überzahlten Hilfeleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprü-
che. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus dem Bereich Jobcenter. 

 

Im Ertragsbereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hat sich die Ertrags-
lage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,19 Mio. € verbessert. Im Vergleich zum Vor-
jahr steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf 101,9 Mio. € (Vorjahr 90,71 
Mio. €). Zurückzuführen ist die Veränderung in erster Linie auf eine Steigerung der 
Umsatzerlöse der Vestischen Straßenbahnen GmbH. 
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Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich von 5,55 Mio. € auf 
2,97 Mio. €. Die Differenz in Höhe von 2,58 Mio.  € ist hauptsächlich auf Mindererträge 
aus Verkäufen im Bereich Abfallwirtschaft zurückzuführen. 

 

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Wesentlichen von der Kreis-
verwaltung Recklinghausen geprägt und erhöhen sich zum Vorjahr um rd. 62,19 
Mio. €. Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag aus der Bundesbeteiligung für Grund-
sicherung 86,05 Mio. € (Vorjahr 73,46 Mio. €), für Eingliederungstitel 68,93 Mio. € 
(Vorjahr 63,0 Mio. €), für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 313,16 Mio. € (Vorjahr 
282,45 Mio. €), für Kosten der Unterkunft inklusive der Erstattungen für Menschen mit 
Fluchthintergrund 138,24 Mio. € (Vorjahr 118,62 Mio. €) und Kostenerstattungen für 
die Personal- und Verwaltungskosten für den SGB II Bereich 68,01 Mio. € (Vorjahr 
68,07 Mio. €) zusammen. Weitere nennenswerte Positionen sind Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen vom Land 5,18 Mio. € (Vorjahr 7,95 Mio. €) und von Gemeinden 
43,72 Mio. € (Vorjahr 53,67 Mio. €). 

 

Die Abweichung zum Vorjahr in der Ertragsposition sonstige ordentliche Erträge be-
trägt rd. 4,04 Mio. €. Die wesentlichen Bestandteile der Position beschränken sich auf 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4,8 Mio. € (Vorjahr 4,08 Mio. €), Buß-
gelder 9,74 Mio. € (Vorjahr 9,93 Mio. €), sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche 
Erträge 5,6 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) und andere sonstige ordentliche Erträge 1,85 
Mio. € (Vorjahr 2,02 Mio. €). 

 

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Geschäftsjahr 2023 auf rd. 
1.446,92 Mio. €. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt somit ca. 117,6 Mio. €. Die 
maßgeblichen Veränderungen, die zu dieser Erhöhung führen sind auf nachfolgende 
Aufwendungen zurückzuführen.  

 

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 175,07 Mio. € auf 179,9 Mio. €. Dabei 
erhöhen sich die Personalaufwendung der Kreisverwaltung Recklinghausen von 
118,96 Mio. € auf 121,61 Mio. €. Der Personalaufwand der Vestischen Straßenbahnen 
GmbH von 56,13 Mio. € auf 58,20 Mio. €. Der Personalaufwand der Grunderwerbs- 
und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbh erhöht sich von 14,1 T.  € auf 
17,1 T. €. 
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Die Versorgungsaufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr von 12,96 
Mio. € auf 9,67 Mio. €. Die Versorgungsaufwendungen sind vollständig dem Kreis 
Recklinghausen zuzuordnen.  

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr 
um 5,2 Mio. € von 116,02 Mio. € auf 121,22 Mio. € gestiegen. Im Wesentlichen gehö-
ren hierzu Software- und IT-Aufwendungen 8,01 Mio. € (Vorjahr 7,99 Mio. €), Neben-
kosten von Gebäuden 6,34 Mio. € (Vorjahr 4,23 Mio. €), Unterhaltung von baulichen 
Anlagen und Grundstücken 7,62 Mio. € (Vorjahr 6,10 Mio. €), Instandhaltung des Inf-
rastrukturvermögens 2,61 Mio. € (Vorjahr 3,57 Mio. €), Erstattungen aus der laufen-
den Verwaltungstätigkeit von Gemeinden 46,88 Mio. € (Vorjahr 46,19 Mio. €) sowie 
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leis-
tungen durch die Vestische Straßenbahnen GmbH 35,53 Mio. € (Vorjahr 32,48 Mio. €). 

 

In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Immaterielle Vermö-
gensgegenstände und Sachanlagen enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich 
der Abschreibungsaufwand von 23,25 Mio. € auf 23,77 Mio. € um 0,52 Mio. €. 

 

Die Transferaufwendungen sind geprägt von dem Bereich des Jobcenters der Kreis-
verwaltung Recklinghausen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Aufwendungen um 
108,71 Mio. € gesteigert. Einen maßgeblichen Anteil haben die Sozialleistungen, die 
dem SGB II zugeordnet werden. Die wesentlichen Leistungsarten stellen dabei das 
Arbeitslosengeld II 328,68 Mio. € (Vorjahr 293,22 Mio.€), Leistungen für die Kosten der 
Unterkunft 202,41 Mio. € (Vorjahr 181,38 Mio. €) und die Kosten für den Eingliede-
rungstitel 67,21 Mio. € (Vorjahr 62,51 Mio. €) dar. Zusätzlich werden hier die Aufwen-
dungen der Landschaftsumlage 211,40 Mio. € (Vorjahr 187,05 Mio. €), der Grundsi-
cherung 85,46 Mio. € (Vorjahr 72,88 Mio. €), weitere soziale Leistungen an natürliche 
Personen 29,40 Mio. € (Vorjahr 27,23 Mio. €) sowie die sonstigen sozialen Leistungen 
26,62 Mio. € (Vorjahr 25,90 Mio. €) dargestellt. Zudem werden noch Zuweisungen und 
Zuschüsse an Zweckverbände mit 34,01 Mio. € (Vorjahr 34,86 Mio. €) ausgewiesen. 

 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 1,62 Mio. € erhöht. Die 
wesentlichen Bestandteile der Position beschränken sich auf Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 37,98 Mio. € (Vorjahr 36,90 Mio. €), Ge-
schäftsaufwendungen 8,86 Mio. € (Vorjahr 10,35 Mio. €), Wertveränderungen des 
Umlaufvermögens 10,40 Mio. € (Vorjahr 5,67 Mio. €), Mieten und Pachten für Ge-
bäude 5,01 Mio. € (Vorjahr 4,33 Mio. €) und sonstige Aufwendungen der laufenden 
Verwaltungstätigkeit 2,24 Mio. € (Vorjahr 7,41 Mio. €).  
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Kennzahlen 

Die Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsitu-
ation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamt-
lage des Konzerns. 
 
Die nachfolgenden Kennzahlen sind an das Kennzahlenset im Jahresabschluss zum 
31.12.2023 der Kreisverwaltung Recklinghausen angelehnt. 

a. Bilanzkennzahlen  2021 2022 2023 
  

14,25% 13,05% 12,28%
Infrastrukturquote 
(Infrastrukturvermögen/ 
Bilanzsumme) x 100 
  

42,23% 45,29% 46,40%
Eigenkapitalquote II 
((EK + Sonderposten für 
Zuwendungen)/ 
Bilanzsumme) x 100 
  

157,16% 158,12% 156,76%
Anlagendeckungsgrad II 
((EK + Sonderposten für  
Zuwendungen + langfr. FK) / 
Anlagevermögen) x 100 

b. Haushaltwirtschaftliche    

Gesamtsituation    

  
102,29% 102,71% 101,12%Aufwandsdeckungsgrad 

(ordentl. Erträge / ordentl. Aufwand) x 100 
  

13,03% 13,14% 12,41%
Personalintensität 
(Personalaufwand /  
ordentl. Aufwand) x 100 
  

68,98% 69,74% 71,58%
Transferaufwandsquote 
(Transferaufwand /  
ordentl. Aufwand) x 100 
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Kurzerläuterung der Kennzahlen: 
 
Die Infrastrukturquote verdeutlicht das Verhältnis des Infrastrukturvermögens (ins-
besondere Kreisstraßen) zum Gesamtvermögen.  
 
Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Es ist sachgerecht, 
auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der 
Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen (z.B. Bevölkerungsdichte je km² Sied-
lungsfläche, Topographie). Bei den Kreisen ist z.B. die niedrigste, bei den kleinen 
kreisangehörigen Gemeinden die höchste Infrastrukturquote festzustellen.  
 
Die Infrastrukturquote zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur 
gebunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z.B. auf 30%, so ist ein Drittel der 
gesamten Aktiva in der Infrastruktur gebunden. Da dieses Vermögen i.d.R. auf eine 
längerfristige Nutzung angelegt ist, kann die Quote oft nur sehr eingeschränkt verän-
dert werden (z.B. Tunnel, Plätze, Straßen). 
 
Die Eigenkapitalquote II gibt Auskunft über die Kapitalstruktur. Während bei der 
Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ der Anteil der Eigenfinanzierung an der Gesamtfinan-
zierung angezeigt wird, wird bei der „Eigenkapitalquote II“ das wirtschaftliche Eigen-
kapital ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. 
 
Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester gilt 
die Finanzierung und desto geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenka-
pitalausstattung wird als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufga-
benerfüllung herangezogen, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine 
Deckung zur Verfügung steht. 
 
Kommunen verfügen in der Regel über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt 
nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigen-
kapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerliches Vermögen gegen-
über, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfüg-
bar ist. 
 
Der Anlagendeckungsgrad II zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermö-
gen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit 
die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig ge-
bundene Finanzierungsmittel sichergestellt ist. Er ist damit weiter gefasst als der eben-
falls in der betriebswirtschaftlichen Literatur zur Analyse der horizontalen Bilanzstruk-
tur herangezogene Anlagendeckungsgrad I, der lediglich das Eigenkapital zum Anla-
gevermögen in Beziehung setzt. 
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Ein Anlagendeckungsgrad II von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 
100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist die Finan-
zierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Ver-
fügung stehende Finanzmittel sichergestellt. Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ for-
dert einen Anlagendeckungsgrad II von mindestens 100%. Je weiter der Anlagende-
ckungsgrad II über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das 
Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit - zumindest stichtags-
bezogen - die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedie-
nen zu können.  
 
Grundsätzlich sollte die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen der Dauer der Kapi-
talüberlassung entsprechen. 
 
Langfristig gebundenes Vermögen soll durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebunde-
nes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein. Der Konzern „Kreis Recklin-
ghausen“ erfüllt im Jahr 2023 die sogenannte goldene Bilanzregel. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Quote jedoch um 1,36 Prozentpunkte gesunken. 
 
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge 
gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht. Der Gesamtabschluss 2023 schließt mit 
einem positiven Jahresergebnis. 
 
Die Kennzahlen Personalintensität und Transferaufwandsquote verdeutlichen den 
Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal bzw. die Transferaufwen-
dungen (z.B. soziale Leistungen und Landschaftsumlage) an den gesamten ordentli-
chen Aufwendungen.  
 
Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtauf-
wand wieder. Die Zielgröße für die Kernverwaltung liegt bei einem Wert zwischen 9-
12%. Die Personalaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die 
Transferaufwandsquote hingegen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.
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Wesentliche Chancen und Risiken 

Im Folgenden werden kurz die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Ge-
samtlage des Kreises Recklinghausen benannt. Die Entwicklungen des Konzerns 
„Kreis Recklinghausen“ werden dabei auch von vielen äußeren Faktoren beeinflusst. 

Während sich der Gesamtabschluss grundsätzlich auf die Vergangenheit bezieht, sind 
im Gesamtlagebericht auch zukunftsorientierte Entwicklungen einzubeziehen und dar-
zustellen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich daher auch auf Entwicklun-
gen nach dem Berichtsjahr 2023. 

Langfristiges Ziel des Kreises Recklinghausen ist es, rechtmäßige und geordnete 
haushaltswirtschaftliche Verhältnisse auch in Zukunft zu erhalten. 

 

Allgemeine Finanzsituation des Kreises und seiner kreisangehörigen Städte 

Der Kreis Recklinghausen war bis Ende des Jahres 2011 bilanziell überschuldet. 
Durch verschiedene Maßnahmen der konsequenten Haushaltskonsolidierung verfügt 
der Kreis Recklinghausen über ein positives Eigenkapital und vor Berücksichtigung 
des Jahresergebnisses 2023 von 26,52 Mio. € einen Bestand an Ausgleichsrücklage 
in Höhe von rd. 191,41 Mio. €. Die allgemeine Rücklage im Kreis Recklinghausen hat 
derzeit einen Bestand von rd. 39,40 Mio. €. In der Ergebnisplanung ist für das Jahr 
2024 ein Verlust von 25,54 Mio. € geplant. Weiterhin soll die Ausgleichsrücklage in 
den Jahren 2025 ff. in voraussichtlich voller Höhe in Anspruch genommen werden. 
Eine etwaige verbleibende Ausgleichsrücklage dient als ausgleichende Schwankungs-
reserve für künftige Haushaltsjahre. 

Demgegenüber stehen die kreisangehörigen Städte vor großen finanzwirtschaftlichen 
Herausforderungen. Alle zehn Städte haben am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilge-
nommen, welcher Ende des Jahres 2021 ausgelaufen ist. Der städtische Haushalt-
sausgleich ist unter Belastung von z.B. hohen Kassenkreditschulden nunmehr ohne 
Landeshilfen zu erreichen. Diese schwierige Ausgangssituation wurde durch die fi-
nanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges in 
erheblicher Weise verschärft. Im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes 
(NKF-CIG) bzw. ab dem 09.12.2022 des NKF-Covid19-Ukraine-Isolierungsgesetz 
(NKF-CUIG) erfolgten in den städtischen Haushalten enorme Bilanzierungen pande-
mie- und kriegsbedingter Finanzschäden, welche sich ab dem Haushaltsjahr 2026 be-
lastend auf die Haushaltsausgleiche auswirken werden. Zudem ist eine sogenannte 
„Altschuldenlösung“ durch das Land und den Bund aktuell nicht absehbar. 

Für den Kreis Recklinghausen bedeutet dies umso mehr, dem finanzverfassungsrecht-
lichen Gebot der Rücksichtnahme auf die finanzwirtschaftliche Situation der Städte 
durch moderate Kreisumlagefestlegungen Rechnung zu tragen, ohne hierdurch die 
Kreisfinanzen in Gefahr geraten zu lassen. Unter Berücksichtigung weiterhin anwach-
sender unmittelbarer Sozialaufwendungen und der an den LWL zu entrichtende Land-
schaftsumlage, welche im Übrigen bereits mehr als 50 % der Kreisumlage ausmacht, 
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wird dies voraussichtlich nur durch einen wesentlichen Einsatz bzw. vollständigen Ver-
zehr der Ausgleichsrücklage gelingen. 

 

Strukturwandel  

Der Steinkohlenbergbau hat in Wirtschaft-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und Siedlungsstruk-
turen des Kreises Recklinghausen tiefe Spuren hinterlassen. Mit der Schließung der 
Zeche Prosper in Bottrop Ende 2018 ging die lange Geschichte des Steinkohlenberg-
baus in der Emscher-Lippe-Region zu Ende. Aufgrund der massiven und noch anhal-
tenden Arbeitsplatzverluste im Bergbau hat der Kreis Recklinghausen eine geringe 
Erwerbsbeteiligung sowie hohe Arbeitslosen- und SGB II-Quoten. Die kommunalen 
Haushalte werden von hohen Sozialkosten dominiert und sind allein durch Einsparun-
gen nicht zu sanieren. 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region hat daher höchste Priorität. Arbeits-
plätze führen zu Mehreinnahmen, zu geringeren Arbeitslosenzahlen und damit auch 
für den Kreis unmittelbar zur Aussicht auf geringere Belastungen für die vom Kreis zu 
finanzierenden Transferleistungen nach dem SGB II. Um den Anschluss an die allge-
meine wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen und damit eine wichtige Vo-
raussetzung für gute Lebensbedingungen zu schaffen, hat sich die Region dazu unter 
dem Titel „Umbau21“ gemeinsame Ziele, Strukturen und Projekte definiert. Die Aufga-
ben werden dabei vom Kreis in enger regionaler Abstimmung u.a. mit der WiN Em-
scher-Lippe GmbH wahrgenommen. 

Die intensiven Bemühungen um den Strukturwandel sind durchaus erfolgreich, müs-
sen aber weiter fortgeführt werden. So ist die Beschäftigungsentwicklung im Kreis 
Recklinghausen in den letzten Jahren positiv verlaufen. Dies ist umso höher zu bewer-
ten, als es in dieser Zeit durch die Schließung der Schachtanlagen General Blument-
hal, Westerholt und Auguste Victoria zu massiven Arbeitsplatzverlusten gekommen ist. 

 

Hilfe zur Pflege (SGB XII) 

Die Hilfe zur Pflege und deren Standards sind nicht nur bundesgesetzlich, sondern 
auch landesgesetzlich festgelegt. Im Gefüge des beitrags- und steuerfinanzierten So-
zialsystems übernimmt die Pflegeversicherung (SGB XI) nur einen Teil der Pflegekos-
ten. Wenn die Rente für die restlichen Kosten eines Heimaufenthaltes nicht ausreicht, 
muss der Sozialhilfeträger mit der Hilfe zur Pflege für die Pflegeleistungen (SGB XII) 
sowie mit dem Pflegewohngeld für die Investitionskosten des Heimes einspringen. Je 
geringer die Leistungen der Pflegekasse sind, umso mehr Kosten bleiben aus der So-
zialhilfe zu zahlen. 

Die Pflegestärkungsgesetze haben die Leistungen der Pflegeversicherung ausgewei-
tet und damit die Ausgaben der Sozialhilfe gesenkt. Innerhalb von wenig mehr als zwei 
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Jahren war jedoch das alte Niveau wieder erreicht und bis einschließlich 2021 spürbar 
überschritten. 

Zum 01.01.2022 hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz in der 
Pflegeversicherung einen Leistungszuschlag eingeführt, mit dem ein prozentualer An-
teil der pflegebedingten vollstationären Kosten übernommen wird. Die Sozialhilfeaus-
gaben wurden damit auf das Niveau von 2017 abgesenkt. Von dieser starken Entwick-
lung zeigten sich sowohl der Gesetzgeber, die Pflegeversicherungen als auch die So-
zialhilfeträger positiv überrascht. Durch diese Senkung wurden mehrere Kostensteige-
rungen aufgefangen, u.a. die weitere Umsetzung des Personalbemessungsinstru-
ments in vollstationären Einrichtungen sowie die Einführung einer Tarifpflicht ab 
01.09.2022.  

In 2023 gab es mehrere Gründe für außergewöhnlich starke Kostensteigerungen: Die 
allgemeine Inflation, die Auswirkungen des Ukrainekrieges wie z.B. weitere Hilfeemp-
fangende aufgrund der Fluchtbewegungen sowie eine Erhöhung der Personalkosten. 
Diese Steigerungen bildeten sich jedoch nicht unmittelbar in den Transferleistungen 
ab. Vergütungsvereinbarungen zwischen Anbietern und Pflegeversicherungen stock-
ten, Neufestsetzungen von Investitionskosten warteten auf langjährige Sozialgerichts-
verfahren. Die Kostensteigerungen waren somit zunächst geringer als erwartet, wer-
den sich aber in Zukunft weiter auswirken. 

 

Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft (SGB II) 

Nach derzeitiger Rechtslage bleibt die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten 
der Unterkunft wie nachfolgend dargestellt seit dem Jahr 2022 stabil ohne Änderun-
gen. Ursächlich dafür ist der ersatzlose Wegfall der Beteiligungsquote für die flücht-
lingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU Flucht), die noch in 2021 10,2 % für das 
Land NRW betrug. Auf Basis der aktuellen Regelungen ergab sich für das Land NRW 
im Jahr 2023 eine Beteiligungsquote von 70,4 %, vorbehaltlich der kommunalspezifi-
schen Verteilung für den Bereich der Bildung und Teilhabe (BuT in Höhe von 7,6 %). 
Damit liegt die KdU-Beteiligungsquote des Bundes dennoch unter dem Niveau von 
2020 (71,1%). 
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Abbildung 01: Entwicklung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 

 

Mit dem Wegfall der KdU Flucht-Beteiligungsquote gewann die Bundesbeteiligung 
erstmals genug Spielraum zurück, die seit 2018 durch den Bund gewährte Kommu-
nalentlastung um bundesweit 5 Mrd. € jährlich vollständig planmäßig zu verwirklichen, 
ohne dass die Bundesbeteiligung einen Wert von 74,9 % übersteigt und die Aufgabe 
der KdU in eine Bundesauftragsverwaltung umschlägt. So konnte die 5 Mrd. €-Entlas-
tung im Vergleich zu 2021 um 9 Prozentpunkte auf 10,2 % (zzgl. 25 % Erhöhung) 
angehoben werden. Auf der anderen Seite bedeutete eine „Nicht-Fortführung“ einer 
finanziellen Entlastung der KdU Flucht eine fehlende Deckung der KdU im Vergleich 
zu 2021 von 1,2 %. 

Im Vergleich zu 2022 (68,4%) fiel die Bundesbeteiligungsquote in 2023 (70,4%) zwar 
insgesamt um 2 % höher aus; dies begründet sich allerdings mit der höheren Beteili-
gungsquote für den Bereich der Bildung und Teilhabe. Wie hoch die Beteiligungsquote 
zukünftig ausfallen wird, hängt von der Entwicklung der BuT ab. Derzeit ist weiterhin 
mit steigenden Ausgaben der Kommunen und daraus mit einem Anstieg dieser Betei-
ligungskomponente zu rechnen.1 

 
1 Über die Bundesbeteiligungsquote für den Bereich der Bildung und Teilhabe werden die Ausgaben 
für die BuT-Leistungen erstattet. Die Beteiligungskomponente BuT wird jährlich auf Grundlage der so-
genannten Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung für jedes Bundesland definiert. Die Festlegung 
erfolgt dabei auf Basis der Ist-Ausgaben, welche die Kommunen für BuT-Leistungen im Vorjahr getätigt 
haben (rückwirkende Erstattung). Die Bundesbeteiligung für die BuT-Leistungen stellt eine Besonder-
heit unter den verschiedenen Komponenten der KdU-Bundesbeteiligung dar: Sie ist lediglich ein Trans-
ferweg für Bundesmittel, weist aber keinen inhaltlichen Bezug zu den KdU auf. Diese Problematik, dass 
die Finanzierung der BuT sachfremd ist und Spielräume der Kommunalentlastung bindet, ist weiterhin 
Gegenstand politischer Forderungen und Debatten. 
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Die Forderungen der Länder und der kommunalen Spitzenverbände nach einer voll-
ständigen Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU durch den Bund blieben zunächst 
unberücksichtigt. Es bleibt weiterhin festzuhalten, dass bei der jetzigen Grundkon-
struktion der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auch unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Erstattungsbeträge nach wie vor eine Zahllast der KdU 
bei den kommunalen Haushalten selbst verbleibt. Der grundgesetzlich mögliche Ent-
lastungsspielraum von 74,9 % wird nach wie vor nicht vollständig ausgeschöpft. Dabei 
haben die kommunalen Haushalte grundsätzlich keinen echten Einfluss auf die Aus-
gabenentwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft. Die KdU-Ausgaben resultie-
ren im Wesentlichen aus Anzahl und Struktur der SGB II-Bedarfsgemeinschaften 
(Stichwort: Migration / dauerhafter Verbleib der Bedarfsgemeinschaft mit Fluchtkontext 
im SGB II-Leistungsbezug). 

 

Landschaftsumlage für die Eingliederungshilfe für Menschen mit wesentlichen 
Behinderungen (SGB IX) 

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit wesentlichen Behinderungen ist in Deutsch-
land eine überwiegend kommunalfinanzierte Sozialleistung. Sie soll Menschen mit ei-
ner Behinderung oder von einer Behinderung bedrohten Menschen helfen, die Folgen 
ihrer Behinderung zu mildern und sich in die Gesellschaft einzugliedern. 

Die Kosten für die Eingliederungshilfe sind aufgrund der seit Jahren stetig steigenden 
Aufwendungen für die kommunalen Träger kaum mehr finanzierbar. Für die starke 
Kostensteigerung sind in erster Linie Einflüsse ursächlich, die von der kommunalen 
Ebene weder gesteuert noch geplant werden können (z.B. demografische und gesell-
schaftliche Entwicklungen oder zusätzliche Aufwendungen für geflüchtete Menschen 
u.A. aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine). Hinzu kommen bundesgesetz-
lich veranlasste Leistungsanpassungen durch das Bundesteilhabegesetz.  

Die beiden Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen haben als überörtliche Trä-
ger der Sozialhilfe die überwiegende Aufgaben- und Finanzverantwortung für die Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit wesentlichen Behinderungen. Für den Kreis Reck-
linghausen bildet die an den LWL zu entrichtende Landschaftsumlage mit 
211,40 Mio. € im Jahr 2023 einen der größten Aufwandsposten. Die stetige Zunahme 
der Kosten setzt sich perspektivisch in den Folgejahren fort. 

Es ist daher weiterhin alles politisch Mögliche zu unternehmen, zu einer bedarfsge-
rechten und dynamischen Beteiligung von Bund und Land an den Kosten der Einglie-
derungshilfe zu finden, da deren Aufwuchs ein erhebliches Risiko für die Stabilität kom-
munaler Haushalte in NRW darstellt. 
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Vestischer Klimapakt 

Auf Grundlage des Vestischen Klimapakts eröffnen sich zusammen mit dem Klima-
schutzkonzept für die kreiseigenen Liegenschaften sowie mit dem Kreistagsbeschluss 
zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie aus März 2023 vielfältige Handlungsmög-
lichkeiten. Hieraus entwickelte sich eine Bandbreite von Investitionen und Handlungs-
bezügen die soziale, ökonomische als auch ökologische Handlungsbereiche des Krei-
ses Recklinghausen berühren. Darüber hinaus wurden Grundsteine zur globalen Ver-
antwortung sowie zur Förderung einer resilienten und nachhaltigen Entwicklung des 
Kreises Recklinghausen gelegt und gleichzeitig wichtige Voraussetzungen für den Zu-
gang von Fördermitteln auf EU-, Bundes- und Landesebene geschaffen.    

Mit Hilfe des Klimaschutzmanagements profitierte der Kreis Recklinghausen in 2023 
erheblich vom Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie (MWIDE) NRW zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener In-
vestitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie (Billig-
keitsrichtlinie). Mit diesen Mitteln wurde beispielsweise eine umfangreiche Umstellung 
der Beleuchtung in unseren Berufskollegs auf LED realisiert, welche eine enorme Re-
duzierung der Energiekosten zur Folge hatte. Zudem konnte ein E-Einsatzfahrzeug 
(Messbulli) für das Katasteramt sowie elektrobetriebene Handgeräte, als Ersatz für 
fossil betriebene Geräte, für den Kreisgartenbaulehrbetrieb und den Kreisbauhof an-
geschafft werden.  

Diese und weitere realisierte Maßnahmen sind geeignet den Finanzhaushalt dauerhaft 
zu entlasten, wertvolle Beiträge zur regionalen Wertschöpfung zu leisten und am Ende 
die Lebensqualität in unserer Region zu erhöhen. 

 

Altlast WASAG 

Der Kreis Recklinghausen ist Eigentümer der Altlastenfläche WASAG und damit ver-
antwortlich für die Sanierung, den Rückbau und die Sicherung des Geländes. Aufgrund 
eines Antrages des Kreises Recklinghausen auf Aufnahme in den Maßnahmenplan 
des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) wurde seitens des 
AAV eine Kostenübernahme der Altlast WASAG signalisiert. Zu diesem Zweck hat der 
Kreis Recklinghausen mit dem AAV einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abgeschlos-
sen.  

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der AAV die anfallenden Kosten für den Zeitraum 
der Errichtungsphase übernehmen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und In-
stallation der Sanierungsanlagen ist eine Kostenübernahme durch den AAV noch un-
gewiss. Die Höhe der jährlichen Betriebskosten ist abhängig von der Art und der An-
zahl der Sanierungsanlagen und der Anzahl der Beobachtungsbrunnen. Es kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass diese Anlagen dauerhaft betrieben werden 
müssen. Für die Haushaltswirtschaft des Kreises besteht zukünftig durch die hierdurch 
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zu erwartenden Ewigkeitskosten der Betriebsphase ein Risiko von erheblichen Aus-
wirkungen. 

Für die Rückstellungsbildung bzw. -erhöhung ist zunächst der Zeitraum der Errich-
tungsphase zugrunde gelegt worden, weil in dieser Zeit sowohl die Grundwassermess-
stellen gebaut, als auch die zukünftigen dauerhaften Sanierungsanlagen geplant wer-
den. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten mit Beginn der Betriebsphase ist eine seri-
öse Schätzung der zukünftigen dauerhaften Folgekosten möglich. 

Gegen Ende 2024/Anfang 2025 wird eine gutachterliche Stellungnahme mit Ermittlung 
der jährlich zu erwartenden Betriebskosten zur Verfügung stehen. Die jährlich zu er-
wartenden Betriebskosten wären dann – ähnlich der aktuell ermittelten Kosten – auf-
wandswirksam und somit ergebnisverschlechternd in die Rückstellung einzubuchen. 
Insofern droht dem Kreis ein massiver Eigenkapitalverlust. 

 

Demografischer Wandel und Fachkräftemangel 

Die Gewinnung und Bindung von Nachwuchskräften stellen eine zunehmend heraus-
fordernde Aufgabe dar. In diesem Kontext ist insbesondere auf den demografischen 
Wandel zu blicken, der entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Personalbe-
darfe der Kreisverwaltung Recklinghausen nimmt: So werden bis 2032 ca. 580 Be-
schäftigte in der Kernverwaltung den Kreis Recklinghausen altersbedingt verlassen. 
Das Durchschnittsalter steigt, während die Altersfluktuation zunimmt. Gleichzeitig geht 
die Zahl der Bewerberinnen und Bwerber zurück. In der Vergangenheit hat sich durch 
diese Umstände ein Fachkräftemangel, insbesondere in den technischen und sozialen 
Bereichen, ergeben. Diese Entwicklung verschärft sich weiter. Des Weiteren konkur-
riert der Kreis bei der Gewinnung von neuen Nachwuchskräften seit geraumer Zeit 
nicht mehr nur mit umliegenden öffentlichen Arbeitgebern, sondern auch mit privaten 
Unternehmen und Hochschulen, die parallel um potentiellen Nachwuchs werben. Da-
her ist es angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels wichtig, sich gegenüber 
der Konkurrenz aus dem öffentlichen und privaten Sektor auf dem Arbeitsmarkt zu 
positionieren.  

Der Problematik des Arbeitskräftemangels kann der Kreis unter anderem durch Aus-
bildung eigener Nachwuchskräfte in diversen Ausbildungs- und Studiengängen entge-
genwirken. Die Maßnahmen des Ausbildungsmarketings werden daher kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Zum anderen kommt der Bindung von Nachwuchskräften eine herausgehobene Be-
deutung zu. Hier sind beispielsweise individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sowie 
Selbstverwirklichung, eine gute Work-Life-Balance, Flexibilität, Diversität und Nachhal-
tigkeit hervorzuheben. 
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Informationstechnologien 

Die zunehmende Nutzung neuer Informationstechnologien birgt eine Reihe von Risi-
ken: Cyberangriffe könnten dazu führen, dass sensible Daten verloren gehen oder un-
zugänglich werden, was die Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Darüber 
hinaus können Vertraulichkeitsverletzungen auftreten, wenn Angreifer Zugang zu ver-
traulichen Informationen wie personenbezogenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern 
oder internen Dokumenten erhalten. Solche Vorfälle können das Vertrauen der Öffent-
lichkeit in die Kreisverwaltung bzw. den öffentlichen Dienst insgesamt stark untergra-
ben. 

Ein weiteres bedeutendes Risiko ist der Betriebsausfall, der insbesondere durch 
Ransomware-Angriffe verursacht werden kann. Diese Angriffe können IT-Systeme 
lahmlegen und den Betrieb der Behörde für Stunden oder sogar Tage stören. In der 
Folge könnten rechtliche Konsequenzen drohen, insbesondere wenn Datenschutzver-
letzungen gegen Gesetze wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) versto-
ßen. 

Interne Bedrohungen sind ebenfalls relevant, da Mitarbeitende unbeabsichtigt Sicher-
heitslücken schaffen können, beispielsweise durch unzureichende Schulungen oder 
das Klicken auf Phishing-Links. Darüber hinaus stellt die Abhängigkeit von Drittanbie-
tern für IT-Dienstleistungen, wie der GKD, ein zusätzliches Risiko dar. Ein Sicherheits-
vorfall bei einem dieser Anbieter könnte direkte Auswirkungen auf die Kreisverwaltung 
Recklinghausen haben. 

Um den Risiken entgegenzuwirken, wird kontinuierlich an umfassenden Sicherheits-
strategien und präventiven Maßnahmen gearbeitet. Für 2025 ist zudem eine externe 
IT-Prüfung angesetzt. 

Informationstechnologien bieten jedoch auch Chancen, anderen Risiken, wie dem 
Fachkräftemangel, entgegenzuwirken. Automatisierung und Künstliche Intelligenz 
können repetitive und zeitaufwendige Aufgaben übernehmen, wodurch Fachkräfte von 
Routinearbeiten entlastet werden. Dies ermöglicht es ihnen, sich auf komplexere Tä-
tigkeiten zu konzentrieren, was die Effizienz und Produktivität steigert. Darüber hinaus 
können neue Technologien helfen, die Arbeitgeberattraktivität zu steigern, da sie fle-
xibles Arbeiten, Homeoffice und moderne Arbeitsumgebungen ermöglichen. 

 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2b UStG) 

Mit der Einführung des § 2b UStG unterliegen auf privatrechtlicher Grundlage er-
brachte Leistungen seit dem 01.01.2017 auch von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts (zuvor nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art) grundsätzlich der 
Umsatzsteuer. Hoheitliche Tätigkeiten von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts unterliegen dagegen nur dann der Umsatzsteuer, wenn die Nichtversteuerung 
zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Für den Kreis Recklinghausen 
ergibt sich hieraus das Risiko einer höheren Umsatzsteuerpflicht. Daraus kann sich 

Anlage 1 / 104



 

 

andererseits jedoch auch eine Vorsteuerabzugsmöglichkeit aus den zugehörigen Ein-
gangsleistungen ergeben. 

Die Neufassung des § 2b UStG ist grundsätzlich auf Umsätze ab 2017 anzuwenden. 
Aufgrund einer Optionserklärung befindet sich der Kreis Recklinghausen derzeit in ei-
ner gesetzlichen Übergangsregelung, in der die bisherigen steuerrechtlichen Vorschrif-
ten weiterhin Anwendung finden. Die durch die Optionserklärung erhaltene mehrjäh-
rige Übergangsfrist gibt dem Kreis die Zeit, um die erforderliche Bestandsaufnahme 
der umsatzsteuerrechtlichen Sachverhalte und die Klärung aller notwendigen Anpas-
sungsmaßnahmen durchzuführen. Nach aktueller Rechtslage zeichnet sich eine Ver-
längerung der bisherigen Übergangsfrist bis zum 31.12.2025 ab. 

 

Ukraine-Krise 

Als Folge des Ukrainekrieges flüchten derzeit nach wie vor sehr viele Menschen in 
umliegende Länder und suchen dort Sicherheit und Hilfe. Hierdurch kommen auch 
viele flüchtende Personen im Kreis Recklinghausen an. Grundsätzlich fällt die Zustän-
digkeit zur Aufnahme und Unterbringung der geflüchteten Personen in den Bereich der 
kreisangehörigen Städte.  

Im Rahmen einer kommunalen Solidargemeinschaft unterstützt der Kreis Recklingha-
usen dennoch auch im Bedarfsfall mit zusätzlichen Hilfeleistungen (z.B. Bereitstellung 
von Unterkünften und deren Ausstattung für kurzfristig notwendige Unterbringungen). 
Eine Erstattung für diese entstandenen Aufwendungen ist seitens des Bundes bisher 
nicht erfolgt. 

Durch das anhaltende Kriegsgeschehen ergeben sich jedoch weitere zusätzliche Auf-
wendungen insbesondere im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB 
II) im Bereich der Kosten der Unterkunft sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit wesentlichen Behinderungen (SGB IX). Im Bereich des SGB II hinter-
lässt hierbei der ab 2022 geltende Wegfall der bisherigen vollständigen Kostenkom-
pensation durch den Bund an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen (KdU 
Flucht) einen erheblichen Fehlbetrag. Weitere entstehende Finanzfolgen wie im Be-
reich der Eingliederungshilfe nach SGB IX sind in den bisherigen Erstattungsregelun-
gen seitens des Bundes nicht berücksichtigt worden. Das hat zur Folge, dass diese 
Kosten über die Landschaftsumlage umzulegen sind und somit den Kreishaushalt hier-
über entsprechend weiter belasten werden. 

 

Entwicklung von Bau- und Energiekosten 

Verschiedene Faktoren (Corona, Schiffshavarie Suezkanal mit der Folge von Zulie-
ferengpässen, großem Baustoffbedarf nach Starkregenkatastrophe im Sommer 2021 
etc.) wurden in der Haushaltsplanung für 2023 als kostentreibend angenommen. Es 
kam teilweise zu starken Auslastungen von Betrieben, Materialengpässen und 
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erheblichen Preissteigerungen für Rohstoffe und Baukosten. Durch die anhaltende Si-
tuation der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine wurde zunächst auch 
weiterhin mit hohen Preisen sowohl für Material als auch für Energiekosten gerechnet, 
die in dem geplanten Maß nicht eingetreten sind. Eine verlässliche Planung der Ener-
giekosten für das Haushaltsjahr 2023 war daher schwierig. 

Das hat insbesondere auf geplante Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Kreises 
Recklinghausen erhebliche Auswirkungen. Ursprüngliche Kostenkalkulationen und 
Zeitplanungen können zum Teil nicht wie geplant eingehalten werden und führen zu 
höheren Aufwendungen. Nach bisherigen Prognosen muss auch weiterhin mit einer 
angespannten Lage mit weiteren Preissteigerungen und Lieferengpässen gerechnet 
werden.  

Die umfassende Sanierung des Kreishauses liegt bisher sowohl finanziell, als auch 
zeitlich im Rahmen. Da sich diese jedoch noch über ca. fünf Jahre erstrecken wird, 
kann es aufgrund von volatilen Materialkosten, Lieferengpässen, steigenden Energie-
kosten etc. zu unvorhergesehenen Kostensteigerungen kommen. 

Für 2023 wurde die Möglichkeit der Isolierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolie-
rungsgesetz (NKF-CUIG) nicht in Anspruch genommen. 

 

Eigenkapitalentwicklung 

Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2023 beläuft sich das Eigenkapital des 
Kreises Recklinghausen auf insgesamt 257.451.638,24 €. Dieses setzt sich zusam-
men aus der Allgemeinen Rücklage (39,40 Mio. €), der Sonderrücklage (0,13 Mio. €), 
der Ausgleichsrücklage (191,41 Mio. €) sowie dem Jahresergebnis für das Jahr 2023 
(26,52 Mio. €). 

Seit 2012 verfügt der Kreis Recklinghausen nach langer Zeit der vorherigen bilanziel-
len Überschuldung über ein positives Eigenkapital.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die (geplante) Entwicklung der wesentlichen Be-
standteile des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 so-
wie des Haushaltsplanes 2024 der Kreisverwaltung Recklinghausen: 
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Abbildung 02: Entwicklung der wesentlichen Bestandteile des Eigenkapitals ab 2020 

Die angespannte finanzwirtschaftliche Situation der kreisangehörigen Städte, soll auch 
zukünftig durch ausgewogene Kreishaushalte und moderat gestaltete Kreisumlagen in 
besonderer Weise berücksichtigt werden. Die Kreisumlage wird durch die geplanten 
Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage stabil gehalten, so dass die kreisangehörigen 
Städte nicht mit einer Erhöhung der Kreisumlage gegenüber der mittelfristigen Finanz-
planung zusätzlich belastet werden bzw. durch eine Verringerung der Kreisumlage ge-
genüber der mittelfristigen Finanzplanung entlastet werden. 

Konkret wird der Kreis Recklinghausen die Zahllast der kreisangehörigen Städte für 
die Jahre 2024 bis 2026 um rd. 6,8 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung senken.  

Unter Berücksichtigung weiterhin anwachsender unmittelbarer Sozialaufwendungen 
und der an den LWL zu entrichtende Landschaftsumlage, welche bereits mehr als 50 
% der Kreisumlage ausmacht, wird dies voraussichtlich nur durch einen wesentlichen 
Einsatz der Ausgleichsrücklage gelingen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine 
Entnahme in Höhe von insgesamt 198 Mio. € geplant. Die Ausgleichsrücklage wird 
nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2027 planmäßig 19,92 Mio.  € betragen, 
das Eigenkapital insgesamt 59,45 Mio.  €. 

Somit besteht auch in der mittelfristigen Planung weiterhin eine solide Schwankungs-
reserve für absehbare finanzwirtschaftliche Risiken in zukünftigen Haushaltsjahren. 

Um zukünftig, auch über die mittelfristige Planung hinaus, einen Haushaltsausgleich 
erreichen zu können, werden perspektivisch die Möglichkeiten des 3. NKF-Weiterent-
wicklungsgesetzes, wie z. B. die Möglichkeiten des Pauschalen Minderaufwands 
und/oder des Verlustausgleiches, genutzt werden müssen. Aufgrund finanzieller 
Zwänge, wie dem starken Anstieg der zu zahlenden Landschaftsumlage, bestehen 
darüber hinaus kaum bis keine Steuerungsmöglichkeiten seitens des Kreises Recklin-
ghausen.  
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Es bleibt abzuwarten, ob den strukturell unterfinanzierten Kommunen Unterstützungen 
seitens des Bundes und des Landes zukommen werden, um weiterhin die Handlungs-
fähigkeit des Kreises und seiner kreisangehörigen Städte zu gewährleisten. 

 

Risiken der Vestischen Straßenbahnen GmbH 

Wie in den Vorjahren wurden auch im Geschäftsjahr 2023 in allen Unternehmensbe-
reichen Risikoerhebungen vorgenommen und die sich bietenden Chancen abgewo-
gen. Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (Kon-
TraG) werden Risiken bei der Vestische Straßenbahnen GmbH zweimal jährlich durch 
eine Risikoinventur systematisch identifiziert, analysiert und fortgeschrieben. Alle er-
fassten Risiken werden nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe einge-
stuft, die Auswirkungen beschrieben und Maßnahmen eingeleitet.  

Als ständiges Unternehmensrisiko aus dem Vermögensbereich bzw. des Beschaf-
fungsmarktes ist hier die Gefahr von stark ansteigenden Energiekosten und weiteren 
Dieselpreiserhöhungen zu nennen. Bei einem Jahresverbrauch von rund 7 Mio. Litern 
Diesel sind die finanziellen Auswirkungen schnell gravierend. Zur Minimierung dieses 
Risikos wurde für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 eine Dieselpreisabsiche-
rung abgeschlossen.  

Ein bedeutendes Unternehmensrisiko stellt die mittlerweile im Europäischen Rat ver-
abschiedete EU-Richtlinie „Clean Vehicles Directive“ (CVD) dar. Diese EU-Richtlinie 
ist zeitgerecht zum 2. August 2021 als SaubFahrzeugBeschG in nationales Recht um-
gesetzt worden. In der CVD werden bestimmte Beschaffungsquoten für saubere und 
emissionsfreie Fahrzeuge gefordert. Bei Beschaffungen nach dem 2. August 2021 bis 
zum 31. Dezember 2025 muss eine Quote von mindestens 45 % und danach bis zum 
31. Dezember 2030 eine Quote von 65 % an „sauberen“ Linienbussen gemäß RL 
2014/94/EU erfüllt werden. Von diesen „sauberen“ Fahrzeugen müssen wiederum die 
Hälfte „emissionsfreie“ Fahrzeuge sein. Das SaubFahrzeugBeschG definiert dabei 
schwere Nutzfahrzeuge (Busse), die ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen 
nach DIN EN 15940 (z.B. GtL, HVO) betrieben werden, als „sauber“.  

In ihrer Gesamtheit sieht die Geschäftsführung jedoch keine Risiken, die den Fortbe-
stand des Unternehmens gefährden könnten. 
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1. Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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